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Überschneidungen innerhalb der Geodaten sind in der Tabelle, welche sich 

auf die Auswertung der Geodaten zum Zonierungskonzept sowie zu den 

Schutzgebieten stützt, geringfügige Abweichungen vorhanden.) ......................... 233 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

ATKIS Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem 

BfN Bundesamt für Naturschutz 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 

BR Biosphärenreservat 

CIR Colorinfrarotluftbilder 

DOP Digitale Orthophotos 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

FENA Servicezentrum Forsteinrichtung und Naturschutz 

FFH Fauna-Flora-Habitat 

FFH-Richtlinie Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen.) 

GDE Grunddatenerhebung im Kontext der FFH-Richtlinie 

GGBT Gesetzlich geschützte Biotoptypen 

GIS Geoinformationssystem 

GK-BNatSchG Gemeinschaftskommentar zum Bundesnaturschutzgesetz 

GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt 

HALM Hessische Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen 

HB Hessische Biotopkartierung 

HLBK Hessische Lebensraum- und Biotopkartierung 

HLNUG Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie 

HMLF Hessisches Ministerium für Landesentwicklung, Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und 

Naturschutz (Ressortbezeichnung des Landw. Ministeriums von Frühjahr 1991 bis 1995) 

HMLU Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und 

Heimat 

HVBG Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 

IDA International Dark Sky Association 

KBS Koordinatenbezugssystem 

LEK Landschaftsentwicklungskonzept 

LEP Landesentwicklungsplan 
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LIFE [ΩLƴǎǘǊǳƳŜƴǘ CƛƴŀƴŎƛŜǊ ǇƻǳǊ ƭΨ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

LRT Lebensraumtypen 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

MAB Programm der Mensch und die Biosphäre 

MAB-NK MAB-Nationalkomitee 

ND Naturdenkmal 

NNM Nationales Naturmonument 

NNMG bŀǘƛƻƴŀƭŜ bŀǘǳǊƳƻƴǳƳŜƴǘ αDǊǸƴŜǎ .ŀƴŘ IŜǎǎŜƴά 

NSG Naturschutzgebiet 

ONB Obere Naturschutzbehörde 

OSM OpenStreetMap 

FFH-RL Flora Fauna Habitat Richtlinie 

RP Regierungspräsidium 

StAnz. Staatsanzeiger für das Land Hessen 

TK Topographische Karte 

UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

VArt Verantwortungsart 

VDN Verband Deutscher Naturparke 

VO Verordnung 

VSG Vogelschutzgebiet 

VSW Vogelschutzwarte 

VS-RL Vogelschutz Richtlinie 

WRRL Wasserrahmenrichtlinie 
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1 Einführung  

Mit dem Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) für den hessischen Teil des UNESCO-

Biosphärenreservats Rhön wurde ein fachlich stringentes, raumkonkretes Entwicklungskonzept für 

Natur und Landschaft für die Gesamtfläche des hessischen Teils des BR Rhön erarbeitet. Ein solches 

Konzept wurde erforderlich, da das Biosphärenreservat als Ganzes wie auch der hessische Teilbereich 

erheblichen Herausforderungen ausgesetzt ist und die letzte räumlich-konzeptionelle Bearbeitung in 

ŘŜƴ мффлŜǊ WŀƘǊŜƴ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ƛƴ ŘŜǊ αCǊǸƘǇƘŀǎŜά ŘŜǎ DǊƻǖǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎ ŜǊŦƻƭƎǘŜΦ ½ǿŀǊ ǿǳǊŘŜƴ Ƴƛǘ 

dem 2018 für das gesamte Biosphärenreservat vorlegten Rahmenkonzept wichtige Beiträge für eine 

Weiterentwicklung vorgelegt. Diese verfolgten aber nicht das Ziel, räumlich-konkrete und unter-

einander abgestimmte konzeptionell-planerische Aussagen, beispielsweise im Sinne der Überprüfung 

der Zonierung, zu generieren. Zudem verfügt der hessische Teil des BR Rhön als einziges 

Biosphärenreservat in Deutschland bis heute über keine rechtlich-instrumentelle Grundsicherung. 

Auch hierfür wird eine aktuelle, fachlich tragfähige konzeptionelle Grundlage benötigt. 

Der zeitliche Rahmen für die Erarbeitung des LEK wurde ursprünglich mit drei Jahren kalkuliert 

(01.01.2021-31.12.2023). Mit dem Beginn der Bearbeitung hat sich allerdings bereits gezeigt, dass die 

Beschaffung und Strukturierung der erforderlichen Geodaten aufgrund ihrer Komplexität, der not-

wendig werdenden Qualitätskontrollen und der Vielzahl der diese Daten verwaltenden Institutionen 

erheblich mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, als dies zuvor absehbar war. Gleichzeitig wurde durch 

das Hessische Umweltministerium (HMUKLV) als Auftraggeber eine weitere inhaltliche und zeitliche 

{ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘǎŜǘȊǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜƴ α½ƻƴƛŜǊǳƴƎά ǳƴŘ αRechtlich-Instrumentelle Sicherungά vorge-

nommen, die zu einem deutlichen Mehraufwand aufgrund der notwendigen fachlichen Vertiefung 

führte. Hinzu kamen weitere neue Arbeitsbausteine, insbesondere eine erste Prüfung einer möglichen 

Arrondierung der hessischen BR-Kulisse um weitere Flächen in Gemeinden, die bereits aktuell anteilig 

im BR Rhön liegen. Vor diesem Hintergrund erfuhr das Projekt eine Aufstockung und eine 

Projektverlängerung bis zum 30.06.2024.  

Der hier vorgelegte Abschlussbericht gibt zunächst in Kapitel 2 einen Überblick zu den Grundlagen der 

Erarbeitung des LEK. Dabei wird insbesondere der Umgang mit Geodaten thematisiert, der nicht nur 

für die Bearbeitung des LEK selbst, sondern auch für weiterführende Aufgaben im Zusammenhang mit 

der Sicherung und Entwicklung des Biosphärenreservats von Bedeutung ist. 

In Kapitel 3 werden zunächst die rechtlichen Grundlagen für Biosphärenreservate im Bundes-

naturschutzgesetz und im Hessischen Naturschutzgesetz untersucht. Weiter wird dargestellt, welche 

Kriterien die UNESCO und das deutsche MAB-Nationalkomitee für die Anerkennung von Biosphären-

reservaten zugrunde legen. Schließlich wird vorgestellt, welche Formen von Schutzerklärungen und 

deren Verknüpfung mit der jeweiligen Zonierung in den insgesamt 18 deutschen Biosphärenreservaten 

(nach einzelnen Landesanteilen betrachtet handelt es um 24 Gebiete) eingesetzt werden. 

Kapitel 4 hat nach einer kurzen Einführung zur naturräumlichen Situation und zu den einbezogenen 

Kommunen eine gründliche Analyse der verschiedenen Schutzgebiete im hessischen Teil des BR Rhön 

zum Gegenstand. Dabei werden jeweils zunächst die entsprechende Schutzgebietskategorie mit ihren 

möglichen Schutzzielen und Steuerungspotenzialen untersucht, anschließend wird deren Verbreitung 

im Untersuchungsraum sowie damit verbundene Steuerungsansätze dargestellt. Weiter wird die 

aktuelle Zonierung des hessischen Teils des BR Rhön betrachtet. Da für die Pflegezone und die 

Entwicklungszone keine gezielte und vollständige rechtlich-instrumentelle Untersetzung vorliegt und 

sich die Zonierung hier lediglich als gutachtlicher Vorschlag aus den 1990er Jahren darstellt, wird von 

ŜƛƴŜǊ αƛƴŦƻǊƳŜƭƭŜƴ ½ƻƴƛŜǊǳƴƎά ƎŜǎǇǊƻŎƘŜƴΦ Kapitel 4 endet mit einem kurzen Ausblick auf das für das 

Offenland der hessischen Rhön so wichtige LIFE-Projekt, das in diesem Jahr zu Ende geführt werden 

soll. 
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In Kapitel 5 erfolgt die Analyse und bewertende Einordnung der für den hessischen Teil des BR Rhön 

besonders wichtigen Schutzgüter. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurde der Fokus dabei auf 

Tier- und Pflanzenarten, Lebensräume sowie Ortsbild und Landschaft gelegt. Geoökologische Aspekte, 

wie Luft und Klima, Wasser sowie Boden und Geotope, werden im Kontext dieser Schutzgüter 

behandelt, um den Zeitrahmen der Bearbeitung nicht zu sprengen. Die in Kapitel 5 zugrunde gelegte 

DƭƛŜŘŜǊǳƴƎ ōŜƎƛƴƴǘ Ƴƛǘ ŘŜǊ !ƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘǎ α¢ƛŜǊŜάΣ ŘŜƳ ŦƻƭƎǘ ŘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ α[ŜōŜƴǎǊŅǳƳŜ 

ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ tŦƭŀƴȊŜƴŀǊǘŜƴάΦ {chließlich werden auch der Siedlungsraum sowie die landschaftliche 

Dimension als eigenständige Schutzgutkategorien betrachtet. 

Die eigentlichen konzeptionellen Ergebnisse und Empfehlungen finden sich dann in Kapitel 6 und 7. 

Dabei stellt Kapitel 6 das Ziel- und Maßnahmenkonzept dar, bei Kapitel 7 handelt es sich um erste 

Eckpunkte für ein Umsetzungskonzept.  

Räumlich-strukturell wird in Kapitel 6 zwischen vier Haupt-Landschaftsbereichen unterschieden, 

ƴŅƳƭƛŎƘ α{ƛŜŘƭǳƴƎŜƴ ǳƴŘ {ƛŜŘƭǳƴƎǎǊŅƴŘŜǊάΣ αCƭƛŜǖƎŜǿŅǎǎŜǊ ǳƴŘ !ǳŜƴάΣ α²ŅƭŘŜǊ ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ aƻƻǊŜΣ 

.ƭƻŎƪƘŀƭŘŜƴ ǳƴŘ DŜǿŅǎǎŜǊά ǎƻǿƛŜ αhŦŦŜƴƭŀƴŘάΦ CǸǊ ŘƛŜǎŜ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎōŜǊŜƛŎƘŜ ǿŜǊŘŜƴ ½ƛŜƭŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ƛƴ 

Kapitel 5 analysierten Schutzgüter entwickelt und ggf. mit physischen Maßnahmen verknüpft. 

Essenzieller Bestandteil des Ziel- und Maßnahmenkonzepts ist die Überprüfung und teilweise 

Neuausrichtung der bisherigen informellen Zonierung im Hinblick auf die Pflege- und Entwicklungs-

zonen. Die aktuellen Kernzonen mit Stand 2024 werden dagegen übernommen. Im Hinblick auf 

mögliche zukünftige Ergänzungen werden hierfür weitere Potenzialräume zusammengestellt. 

Kapitel 7 gibt erste Hinweise, in welcher Form eine rechtlich-instrumentelle Umsetzung des Ziel- und 

Maßnahmenkonzepts fachlich sinnvoll wäre. Dabei geht es unter anderem um grundlegende Über-

legungen zu der dringenden Frage einer rechtlich-instrumentellen Sicherung des hessischen Teils des 

BR Rhön als Ganzes sowie um das Erfordernis einer Stärkung ordnungsrechtlicher 

Schutzgebietskulissen. Dabei wird dezidiert darauf hingewiesen, dass regulativ-ordnungsrechtliche 

Steuerungsansätze mit den Instrumenten der finanziellen Förderung und der Kooperation verknüpft 

werden müssen, um auf Dauer ein Biosphärenreservat als Modellraum für einen nachhaltigen Umgang 

mit Natur und Landschaft erfolgreich werden zu lassen. 

Ein kurzer Ausblick in Kapitel 8 schließt den Abschlussbericht. 

Biosphärenreservate sind eine Schutzgebietskategorie des Naturschutzrechts. Daher gilt in Bezug auf 

die Zielentwicklung die generelle Zielsystematik (Zieldimensionen), wie sie in § 1 BNatSchG verankert 

ist. Auf diese Zielsystematik wird an verschiedenen Stellen des Abschlussberichts Bezug genommen, 

so dass diese bereits im Rahmen der Einführung zum besseren Verständnis erläutert werden soll.1 

Der Bundesgesetzgeber hat die sogenannten Zieldimensionen für Naturschutz und Landschaftspflege 

bei der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes 2009 aufgegriffen und im Rahmen der Novelle aus 

ŘŜƳ WŀƘǊ нлнм ǿŜƛǘŜǊ ǇǊŅȊƛǎƛŜǊǘΦ  5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ α½ƛŜƭŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜƴά ǳƴǘŜǊǎǘǊŜƛŎƘǘ ŘŜǊŜn basalen Charakter 

(vgl. BT-Drs. 16/12274, S. 50). Sie sind folgerichtig in § 1 BNatSchG aufgeführt und bilden die Grundlage 

für alle Ziel- und Bewertungsfragen im deutschen Naturschutzrecht (siehe näher Mengel 2021). Es 

handelt sich um drei normative Bereiche, die in der Summe die Begründung und die davon abgeleitete 

Zielausrichtung von Naturschutz und Landschaftspflege vollständig beschreiben: 

 

 

                                                           
1 Die nachfolgende Erläuterung verwendet einen Text von Mengel (im Erscheinen) in einem Herausgeberband 
von Dettmar/Kühne/Sieber/Vogler.  
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Zieldimension 1: Sicherung und Qualifizierung ŘŜǎ ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴκƪǳƭǘǳǊŜƭƭŜƴ 9ǊōŜǎ ƛƳ YƻƴǘŜȄǘ αbŀǘǳǊ ǳƴŘ 

Landschaftά ό±ƛŜƭŦŀƭǘ Ǿƻƴ bŀǘǳǊ ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘύ 

Zieldimension 2: Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts im jeweiligen Bezugsraum ς 

essenzielle Grundfunktionen, wie saubere Luft, gesundheitsverträgliches Bioklima, ausreichendes 

Trinkwasser, fruchtbare Böden oder Schutz vor Gefahren (etwa durch Hochwasser) 

Zieldimension 3: Erleben und Wahrnehmen von Natur und Landschaft im jeweiligen Bezugsraum ς 

besondere Naturerlebnisse, bewusstes Wahrnehmen der Jahreszeiten, Genuss von Naturschönheit, 

landschaftsgebundene Erholung u.v.m. 

Bei Zieldimension 1 geht es um definierte Typen, wie beispielsweise Tier- und Pflanzenarten oder 

Biotoptypen, sowie um spezifische Ausprägungen von Natur und Landschaft, etwa bestimmte Böden 

und Geotope, Freiräume oder ganze Landschaften. Diese Typen und spezifischen Ausprägungen sollen 

erhalten und ggf. in ihrem Wert weiter gesteigert werden, ohne dass damit eine konkret benannte 

Funktion verbunden wird. So gibt es beispielsweise die gesellschaftspolitische Übereinkunft, dass alle 

Tier- und Pflanzenarten möglichst vor dem Aussterben, d. h. vor dem völligen Erlöschen aller Bestände, 

bewahrt werden sollen. Diese Übereinkunft gilt unabhängig davon, ob diese Arten im Hinblick auf ihre 

Nutzbarkeit etwa für die menschliche Ernährung oder die Gesundheit wertgebend sind und es ist 

ebenso unerheblich, ob es sich um besondere schöne oder aus anderen Gründen geschätzte Arten 

handelt. Bereits bei (durch den Menschen definierten) Biotoptypen und erst recht bei konkreten 

Ausprägungen an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Raum, die sich rein typologisch 

gar nicht fassen lassen, also etwa die individuelle Felsbildung als Geotop oder eine bestimmte, 

historisch gewachsene Kulturlandschaft, sind diese Übereinkünfte nicht mehr einfach aus dem 

physisch Vorhandenen abzuleiten. Vielmehr bedarf es hier einer fachlich hergeleiteten Untersetzung, 

die deutlich macht, welche Biotoptypen und welche spezifischen Ausprägungen von Natur und 

Landschaft warum als natürliches und/oder kulturelles Erbe wertgebend sind.  

Die Zieldimensionen 2 und 3 beziehen sich demgegenüber gerade auf benennbare einzelne Funktionen 

bzw. Werte von Natur und Landschaft in einem bestimmten Raum bzw. ausgehend von einem 

bestimmten Raum (siehe etwa die Kohlenstoffspeicherung von Böden mit Wirkung für das 

Globalklima). Dabei geht es bei Zieldimension 2 um essenzielle Grundfunktionen des menschlichen 

Lebens, wie die Bereitstellung von sauberem (Trink-)Wasser, den Anbau von Nahrungsmitteln auf 

fruchtbaren Böden, die Sicherstellung einer Luftqualität, die nicht zu Gesundheitsbeeinträchtigungen 

führt oder die Vermeidung von Gefahren, etwa durch Hochwasser oder Hangrutschungen. Die mit 

diesen Funktionen verbundenen Anforderungen an die Ausstattung von Natur und Landschaft können 

in der Regel mit naturwissenschaftlich-technischen Methoden angemessen definiert, gemessen und, 

in Verknüpfung mit normativen Maßstäben, bewertet werden.  

Die bei Zieldimension 3 angesprochenen Funktionen und Werte unterscheiden sich von jenen der 

zweiten Zieldimension darin, dass es hier um Aspekte menschlichen Lebens geht, die sich auf das 

Erleben und Wahrnehmen der physischen Umwelt beziehen. Formen sinnlicher Wahrnehmung sind 

dabei verknüpft mit kognitiven und emotionalen Verarbeitungs- und Einordnungsmustern, die letztlich 

dazu führen, dass der Wechsel der Jahreszeiten bewusst erlebt wird, Freiräume und Landschaften 

Identität stiften oder Naturschönheiten genossen werden. Dies schließt auch Formen der freiraum- 

und landschaftsgebundenen Erholung mit ein.  
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2 Grundlagen zur Erarbeitung des LEK Rhön 

Zur modellhaften Erarbeitung eines LEK für den hessischen Teil des BR Rhön ist eine solide 

Datengrundlage essentiell. Hierzu zählen einerseits flächendeckende und valide Geodaten zu 

unterschiedlichen Themenfeldern und Schutzgütern sowie andererseits Fachliteratur, sonstige Daten 

zum BR Rhön und den damit verbundenen unterschiedlichen zu behandelnden Themenfeldern und 

Schutzgütern. Neben der Beschaffung von (Geo-)Daten spielt außerdem der beständige Austausch mit 

unterschiedlichen Behörden, der hessischen Verwaltung des BR Rhön sowie weiteren 

GebietskennerInnen eine zentrale Rolle, um relevante Informationen im Kontext des BR Rhön zu 

erhalten und um über wichtige Entwicklungen des Biosphärenreservates informiert zu bleiben.  

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Bausteine der Grundlagen zur Erarbeitung des LEK Rhön 

aufgeführt, wobei insbesondere Herausforderungen und Defizite (insbesondere im Kontext der 

Geodaten) erläutert werden. Die ausführliche Behandlung dieser Thematik in diesem Bericht soll den 

Handlungsbedarf im Kontext des Datenmanagements im hessischen Teil des BR Rhön unterstreichen.  

 

2.1 Geodaten 

Insbesondere die Beschaffung, Verwaltung und Prüfung der Geodaten erwies sich als äußerst 

komplexe und zeitaufwändige Aufgabe. Im Bearbeitungsjahr 2021 stand im Rahmen des LEK Rhön die 

Geodatenanfrage im Fokus. Im Folgejahr haben schließlich weitere vereinzelte Anfragen sowie die 

Überprüfung und Reparatur von Geodaten stattgefunden. Des Weiteren wurden relevante Zusatz- 

und/oder Hintergrundinformationen zu den Datensätzen eingeholt und beschädigte/fehlerhafte 

Datensätze erneut angefragt. Die technische und inhaltliche Überprüfung der Geodaten stellte sich als 

zentrale und besonders relevante sowie zugleich zeitintensive und aufwendige Aufgabe dar. Danach 

erfolgten im Kontext der Bearbeitung verschiedener Schwerpunktthemen weitere Überprüfungen und 

Reparaturen von Geodaten, bevor diese schließlich verwendet werden konnten. Ferner erfolgt die 

Bearbeitung und Weiterverarbeitung der Geodaten im Kontext der Schutzgutanalysen sowie der 

Herleitung eines neuen Zonierungsvorschlags.  

 

2.1.1 Geodatenanfrage 

In der Regel sollte es sich bei der Datenabfrage als Grundlage für ein solches Projekt um eine 

grundlegende Aufgabe handeln, welche zügig abgeschlossen sein sollte. Bei der Anfrage von Geodaten 

für die hessische Rhön ergaben sich jedoch etliche Herausforderungen und Schwierigkeiten, sodass die 

Datenbeschaffung selbst zu einem außerordentlich großen Bearbeitungsbaustein wurde. Im gesamten 

ersten Bearbeitungsjahr des Projekts nahm diese hohe zeitliche und personelle Kapazitäten ein. Die 

Gründe hierfür sind vielfältig:  

Unklare Zuständigkeiten 

Bei der Anfrage der Geodaten waren die Zuständigkeiten für die Verwaltung und Übermittlung der 

Datensätze z. T. unklar. Es fand ein sehr zeitintensiver Austausch mit unterschiedlichen Verwaltungen 

und Behörden, aber auch Privatpersonen, Ehrenamtlichen und Vereinen, statt, um herauszufinden, wo 

welche Daten erstellt und/oder verwaltet werden und wo diese offiziell angefragt werden können. 

Zum Beispiel waren speziellere, themenbezogene Datensätze zum Teil nur über Privatpersonen oder 

Vereine verfügbar. Als problematisch erwiesen sich diese unklaren Zuständigkeiten insbesondere 

dann, wenn Daten übermittelt wurden, bei welchen die Urheberrechte fraglich sind. Diese Problematik 

kam insbesondere dann auf, wenn unterschiedliche Datensätze übermittelt wurden, bei denen 

schließlich herauskam, dass diese nicht von den Zuständigen ausgehändigt wurden, sondern von 
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Dritten. Nutzungs- und Urheberrechte sind in solchen Fällen unbestimmt und die Daten konnten nicht 

verwendet werden. Es entstanden aufwändige Klärungsfälle. Teilweise konnte bis zuletzt bei einzelnen 

Datensätzen nicht herausgefunden werden, wo die Zuständigkeiten und Urheberrechte tatsächlich 

liegen. 

Wartezeiten 

Die Dauer der Übermittlung von Geodaten erwies sich als äußerst unterschiedlich. Obwohl die 

Geodatenanfrage mit Beginn der Projektlaufzeit begonnen wurde, sind Datensätze teilweise erst nach 

ŎŀΦ с ōƛǎ мн aƻƴŀǘŜƴ ǸōŜǊƳƛǘǘŜƭǘ ǿƻǊŘŜƴΦ 5ƛŜǎŜ α²ŀǊǘŜȊŜƛǘŜƴά ŀǳŦ für die Bearbeitung des Projekts 

essentielle Daten führten zu enormen Verzögerungen im Kontext der inhaltlichen Bearbeitung. Nur 

selten wurden Datensätze zeitnah und fehlerfrei mit allen notwendigen Informationen und Metadaten 

ausgehändigt. Es kam insbesondere im Kontext von Schutzgutanalysen und allgemeinen 

Untersuchungen des hessischen BR zu starken Verzögerungen. 

Technische und inhaltliche Defizite 

Nicht selten lagen inhaltliche und/oder technische Defizite bei den übermittelten Datensätzen vor, 

wodurch stetig der Kontakt mit den jeweils Zuständigen erforderlich war, um die Problematiken zu 

klären oder gar um Datensätze erneut anzufragen. Bei den technischen Defiziten handelte es sich meist 

um beschädigte Geodaten, die sich entweder gar nicht verwenden ließen oder aber zu 

Einschränkungen in der Weiterverarbeitung/Auswertung führten. Dies ließ sich in der Regel durch eine 

erneute Anfrage des Datensatzes lösen. Teilweise wurden die Fehler in Datensätzen durch Prüfungen 

und Reparaturtools eigenständig gelöst. Die inhaltlichen Defizite erwiesen sich hingegen als deutlich 

problematischer. Besonders häufig fehlten Informationen zum Stand (Jahr der Veröffentlichung/Jahr 

der Aktualisierung), zu Urheberrechten/Quellenangaben und Nutzungsbedingungen. Diese 

Informationen mussten stets durch weitere Anfragen und Klärungsgespräche mittels Telefonaten und 

E-Mails eingeholt werden. In seltenen Fällen waren diese Informationen selbst bei den Zuständigen 

Verwaltungen/Institutionen unklar, sodass es zum Teil Monate dauerte, bis die benötigten 

Informationen eingeholt und sämtliche Fragestellungen geklärt werden konnten. Weitere inhaltliche 

Defizite ergaben sich durch die Geodaten selbst. Insbesondere im Kontext der Zonierung der Rhön 

zeigten die vorliegenden Datensätze etliche Wiedersprüche. So lagen beispielsweise Datensätze vor, 

welche Unterschiede in der räumlichen Abgrenzung von einzelnen Zonen aufwiesen. Da die 

Korrektheit der Datensätze für dieses Projekt essentiell ist, mussten in solchen Fällen 

Klärungsgespräche mit unterschiedlichen Behörden und Institutionen, wie beispielsweise der Oberen 

Naturschutzbehörde, durchgeführt werden.  

Datenmangel 

Es stellte sich bei der Datenanfrage außerdem heraus, dass nur selten flächendeckende Daten 

vorliegen. Daten werden meist äußerst selektiv erfasst, wodurch es insbesondere im Kontext von 

Analyse und Bewertung zu Herausforderungen kommt. Dies betrifft beispielsweise das Schutzgut 

Arten oder auch Biotope. Diese Schutzgüter werden i.d.R. nur selten systematisch außerhalb von 

strengen Schutzgebieten (FFH- und Naturschutzgebiet) erfasst. Hinzu kommt, dass ein Großteil der 

Datensätze stark veraltet ist, was die Validität der Daten in Frage stellt. Für ein zielgerichtetes und 

erfolgreiches Management eines Großschutzgebietes wie dem BR Rhön ist eine solide Datengrundlage 

jedoch essentiell. Dies betrifft auch die Herleitung eines Fachkonzeptes, sodass im Rahmen dieses 

Projekts häufig die Notwendigkeit bestand, umfangreiche Gebietsbegehungen durchzuführen. 
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2.1.2 Datenverwaltung und projektinterner Austausch von Daten 

Neben der Beschaffung relevanter Geodaten spielt auch deren interne Strukturierung und Verwaltung 

eine entscheidende Rolle für die Bearbeitung des LEK. Große Datensätze müssen intern für alle 

MitarbeiterInnen des Projektes einsehbar und nutzbar sein. Gleichzeitig müssen die 

Nutzungsbedingungen und Metadaten zu den jeweiligen Datensätzen strukturiert beigefügt und lesbar 

sein. Die Inhalte der Datensätze müssen schließlich interpretierbar sein. Gleichzeitig ist auch auf eine 

fehlerfreie Quellenangabe und Nutzung nach Nutzungsvereinbarung zu achten.  

Insgesamt liegen nun weit über 300 Geodatensätze zur Bearbeitung des Projekts vor. Um 

gewährleisten zu können, dass diese Datensätze sachgemäß verwendet werden, müssen sie stringent 

verwaltet werden. Hierfür wurde eine interne Geodatentabelle erarbeitet, in welcher sich etliche 

Informationen zu jedem einzelnen Datensatz und deren Verwendung wiederfinden. Hier finden sich 

bspw. Informationen zum Thema/Inhalt des Datensatzes, zum Stand, zum KBS sowie zu 

Nutzungsbedingungen wieder, welche essentiell zur Verwendung und Bearbeitung sowie Darstellung 

sind. Besonders relevant sind außerdem Informationen zu Urheberrechten und Quellenangaben. Des 

Weiteren finden sich in der Tabelle Informationen zu technischen oder inhaltlichen Defiziten. Mit Hilfe 

der Angabe von Kontaktdaten zu jedem einzelnen Datensatz (Informationen darüber, von wem die 

Datensätze erhalten wurden und wer offiziell zuständig ist) können später aufkommende Fragen 

schnell geklärt werden.  

Bei der Menge und dem Umfang an Datensätzen handelt es sich um ca. 1 TB Datengröße. Diese 

mussten intern gesichert, verwaltet und jederzeit an Mitarbeitende weitergegeben werden. Hierfür 

wurden insgesamt drei verschiedene Speicher- und Austauschmedien verwendet. Zum einen wurden 

Geodaten (insbesondere Shapes), Nutzungsvereinbarungen und weitere relevante Datensätze und 

Informationen auf internen Laufwerken verwaltet. Für einen digitalen Austausch wurden diese auch in 

der internen Hessenbox gespeichert. Da jedoch vor allem Kartengrundlagen (bspw. TK, DOP) 

Datengrößen haben, welche die Kapazitäten der Hessenbox und der Laufwerke übersteigen, wurden 

zusätzlich externe Festplatten als Speicher- und Austauschmedium verwendet. Auf diesen wurden alle 

Dateien in Hinblick auf die Geodaten (inklusive Informationen zur Beschaffung und Verwendung) 

gespeichert und darüber genutzt.  

Die Geodaten sind nach den Schutzgütern und Themenfeldern sortiert auf den zuvor genannten 

Medien gespeichert. In dieser Ordnerstruktur finden sich schließlich die dazugehörigen Unterthemen. 

Die einzelnen Datensätze wiederum finden sich in dieser Struktur sortiert nach Quellen. Dies ist 

insbesondere dann sinnvoll, wenn ein Datensatz bzw. ähnliche Datensätze zu einem Thema von 

mehreren Quellen vorliegen. 

 

2.1.3 Geodatenprüfung: Plausibilitätsprüfung und Gebietsbegehungen 

Im Umgang mit den Geodaten kommt es zu etlichen Herausforderungen. Teilweise stellt sich heraus, 

dass Datensätze veraltet oder unvollständig sind. In manchen Fällen hat sich während der Nutzung der 

Geodaten mittels eines Geoinformationssystems herausgestellt, dass Datensätze etliche fehlerhafte 

bzw. beschädigte Objekte beinhalten. Hier müssen entsprechend vor der Verwendung der Daten 

Reparaturen stattfinden. In anderen Fällen lassen sich erhebliche inhaltliche Wiedersprüche zwischen 

verschiedenen Datensätzen feststellen, welche eigentlich dieselben Inhalte zeigen sollten und lediglich 

von unterschiedlichen Quellen stammen.  

Um zu vermeiden, dass im Rahmen des Projektes mit veralteten, unvollständigen oder anderweitigen 

fehlerhaften Daten gearbeitet wird, müssen die Datensätze entsprechend in Form einer 

Plausibilitätsprüfung inhaltlich und technisch überprüft werden. Da sich auch dieser Vorgang, 
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besonders in Hinblick auf den großen Umfang vorliegender Datensätze, als sehr zeitintensiv darstellte, 

erfolgt die Prüfung im Laufe der Bearbeitung des Landschaftsentwicklungskonzeptes immer dann, 

wenn Geodaten erstmals verwendet werden sollten. 

Aufgrund der erforderlichen Schwerpunktsetzung in Absprache mit dem Auftraggeber und weiteren 

relevanten Akteuren liegt zunächst insbesondere das Thema Zonierung der hessischen Rhön im Fokus 

der Bearbeitung, weshalb hier eine besonders intensive Überprüfung der Daten durchgeführt wurde. 

Die Relevanz der Prüfung der Plausibilität der Geodaten wird anhand der Zonierung sowie der 

Außenabgrenzung im hessischen Teil des UNESCO-Biosphärenreservates Rhön verdeutlicht. Relevante 

Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung werden im Folgenden thematisiert und erläutert. 

Biosphärenreservat Rhön: Außenabgrenzung 

Im Rahmen der Plausibilitätsprüfung wurden in einigen Bereichen inhaltliche Widersprüche zwischen 

den Datensätzen vom Bundesamt für Naturschutz, dem Regierungspräsidium Kassel sowie der 

Thüringer Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreservates Rhön und den öffentlich zugänglichen Daten 

der INSPIRE Richtlinie über das HLNUG festgestellt. Verwunderlich ist, dass es ausgerechnet an der 

östlichen Abgrenzung des hessischen BR entlang der Ländergrenze zu Thüringen und Bayern große 

Unterscheidungen gibt, obwohl hier die Verwaltungsgrenzen eindeutig festgesetzt sein sollten (siehe 

Abbildung 1 und Abbildung 3). Da keine der Geodaten auf derselben Abgrenzung der Landesgrenze 

Hessens (Geodatenquelle Verwaltungseinheiten: HVBG) verläuft, wurde innerhalb dieses Projekts 

schließlich mit dem Datensatz der Oberen Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Kassel 

weitergearbeitet. 

In Abbildung 2 und Abbildung 3 ist zu sehen, dass die Außenabgrenzung des hessischen Teils des 

UNESCO-Biosphärenreservates Rhön äußerst ungenau verläuft und landschaftliche Einheiten, 

Verkehrsinfrastruktur und andere lineare oder flächenhafte Räume abschnittsweise ungünstig bzw. 

unbeabsichtigt in- bzw. exkludiert werden. Zurückzuführen ist dies wahrscheinlich auf die Erstellung 

der Shape-Datei im Zuge der Erstellung des Rahmenkonzepts für das BR Rhön (Planungsbüro Grebe 

1995) in einem zu kleinen Maßstab. Bisher hatte diese ungenaue Abgrenzung offenbar keine 

Konsequenzen, da für die hessische Rhön derzeit keine Gesamtverordnung oder eine vergleichbare 

flächendeckende rechtliche Sicherung vorliegt.  

Es wird des Weiteren ersichtlich, dass die Außenabgrenzung starke Ungenauigkeiten in Hinblick auf 

Verwaltungseinheiten, wie etwa Gemeindeabgrenzungen, vorweist (siehe Abbildung 3). Während im 

östlichen Bereich des hessischen BR Rhön eindeutig ist, dass die Grenzen des BR mit der Landesgrenze 

enden sollten, ist entlang der Grenze zum Landesinneren hin nicht eindeutig, welche Bereiche 

tatsächlich als Teil des BR angedacht waren und welche ggf. nur aufgrund von Abgrenzungsfehlern 

eingeschlossen sind.  

In Anbetracht dessen, dass im Rahmen der Erstellung des LEK Empfehlungen für eine Zonierung für die 

Gesamtfläche des hessischen Teils erarbeitet werden, ist die Thematisierung der Außenabgrenzung 

und ihrer Mängel jedoch essentiell und sollte nicht außer Acht gelassen werden. Zudem ist darauf 

hinzuweisen, dass der Entwurf der Außenabgrenzung vom Planungsbüro Grebe im Jahr 1995 lediglich 

als grobe Übersicht einer potentiellen Außenabgrenzung der hessischen Rhön bearbeitet wurde.  
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Abbildung 1: Geodaten zur Außenabgrenzung des (hessischen) BR Rhön: Vergleich der östlichen und 
westlichen Außenabgrenzung 
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Abbildung 2: Bestehende Außenabgrenzung des hessischen BR Rhön: Länder-, Kreis- und 
Gemeindegrenzen 

Landkreis 
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Abbildung 3: Bestehende Außenabgrenzung des hessischen BR Rhön: Abgrenzungsungenauigkeiten im 
Kontext von Verwaltungseinheiten und (Verkehrs-)Infrastruktur 
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Abbildung 4: Bestehende Außenabgrenzung des hessischen BR Rhön: Abgrenzungsungenauigkeiten an 
der hessischen Landesgrenze 

Landkreis 
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Biosphärenreservat Rhön: Zonierung 

Im Rahmen der Plausibilitätsprüfung konnten eine Vielzahl an inhaltlichen Wiedersprüchen zwischen 

den verschiedenen vorliegenden Datensätzen zum Thema Zonierung festgestellt werden. Bei der 

Prüfung der Daten werden die Shape vom BfN zur Gesamtzonierung der Rhön sowie die Shape zu den 

Kernzonen vom RP KS (Obere Naturschutzbehörde ς ONB) sowie von der hessischen Verwaltung des 

UNESCO-Biosphärenreservates Rhön, jeweils mit dem Stand 2021, überlagert. Die Shape zu der 

hessischen Gesamtzonierung (Darstellung von Kern-, Pflege- sowie Entwicklungszone) vom RP KS, ONB 

mit dem Stand 2009 wird bewusst nicht verwendet, da hier bereits davon auszugehen ist, dass es sich 

um einen nicht aktuellen und somit unbrauchbaren Datensatz handelt. Es ist anzunehmen, dass es sich 

hierbei weitestgehend um die von Grebe 1995 vorgeschlagene Zonierung handelt. 

Bei der Überlagerung der Shapes ist zu erkennen, dass sich diese teilweise erheblich voneinander 

unterscheiden, obwohl sie mit dem Stand 2021 deklariert sind (siehe Abbildung 5). Die Shape vom BfN 

zeigt hierbei Flächen als Kernzonen, welche nach den anderen beiden Shapes keine sein sollen (s. 

.ŜƛǎǇƛŜƭ YŜǊƴȊƻƴŜ αwƻǘŜǎ aƻƻǊά ƛƴ Abbildung 5). Teilweise stimmen die Kernzonen im Groben überein, 

doch in der Abgrenzung finden sich nicht nachvollziehbare Abweichungen (s. Beispiel Kernzone 

αYŜǎǎŜƭǊŜƛƴά ǳƴŘ YŜǊƴȊƻƴŜ α!ǳŜǊǎōŜǊƎ ƴǀǊŘƭƛŎƘ IƛƭŘŜǊǎά ƛƴ Abbildung 5). Diese starken Widersprüche 

und Unterschiede werfen nicht nur etliche Fragen auf, sondern können teilweise weitreichende 

Konsequenzen verursachen. Nach Rücksprache mit zuständigen SachbearbeiterInnen sind diese 

Widersprüche und Unterschiede teilweise erklärbar: Durch die fehlende rechtliche Sicherung der 

hessischen Rhön fehlen oftmals auch klare Zuständigkeiten für die offizielle Erstellung, Aktualisierung 

und Weitergabe der Geodaten. Sich im Umlauf befindende, inoffizielle oder veraltete Datensätze zu 

Abgrenzungen und Zonen der hessischen Rhön werden oftmals weitergegeben. In der Regel wird mit 

veralteten Datensätzen gearbeitet, da keine aktuellen vorliegen. Hierbei ist auf einen dringenden 

Handlungsbedarf hinzuweisen, da diese derzeit fehlerhaften und veralteten sowie unterschiedlichen 

Datensätze von verschiedenen Institutionen, Behörden, Planungsbüros, Forschungsnehmern oder 

sonstigen Personen angefragt, verwendet und ausgewertet werden. Die Nutzung und Bearbeitung 

dieser bereits fehlerhaften, nicht aktuellen Datensätze könnte wiederum zu weiteren Folgefehlern 

oder Missverständnissen führen.  

Die Datensätze vom RP KS, ONB sowie der hessischen Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreservates 

Rhön sind hingegen identisch, da sich beide Shapes an den Abgrenzungen von Naturschutzgebieten 

sowie Kernzonen nach den aktuellen Naturschutzgebietsverordnungen orientieren. Es ist 

anzunehmen, dass es sich hierbei tatsächlich um aktuelle und fehlerfreie Shapes handelt, welche als 

Grundlage für das Projekt verwendet werden können.  

Neben den Kernzonenflächen spielen jedoch auch die aktuelle Pflege- sowie Entwicklungszone eine 

große Rolle für das LEK. Eine Shape zu der Gesamtzonierung des UNESCO-Biosphärenreservates Rhön 

(Bayern, Thüringen, Hessen) liegt entsprechend der zuvor benannten Problematik nicht vor. Da auch 

nach 2009 zu viele Veränderungen bezüglich der Kernzonen stattgefunden haben, kann auch die Shape 

zu der Zonierung im hessischen Teil der Rhön nicht verwendet werden. Es liegen entsprechend keine 

nutzbaren Datensätze zu der Pflege- und Entwicklungszone vor. Der Grund hierfür liegt insbesondere 

darin, dass es derzeit keine rechtliche Sicherung der Pflege- und Entwicklungszone in der hessischen 

Rhön gibt.  

Mit einer aktuellen, offiziellen Gesamt-Zonierungs-Shape kann im Rahmen des Projektes entsprechend 

nicht gearbeitet werden. Umso relevanter scheint es im Rahmen des LEK und der darin enthaltenen 

Entwicklung eines neuen Gesamt-Zonierungskonzeptes für den hessischen Teil der Rhön fehlerfreie 

und aktuelle Datensätze zu produzieren und weiterzugeben. Zuständigkeiten für die Erstellung, 

Aktualisierung und Weitergabe von Zonierungsgeodaten sind künftig dringend zu klären.  
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Abbildung 5Υ ±ƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜ DŜƻŘŀǘŜƴ ȊǳƳ ¢ƘŜƳŀ αYŜǊƴȊƻƴŜƴ ƛƳ ƘŜǎǎƛǎŎƘŜƴ .w wƘǀƴά ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ 

OSM Standard 
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CIR-Luftbildinterpretation: Plausibilitätsprüfungen 

Eine flächendeckende, aktuelle Datengrundlage zu den vorhandenen Biotopen bzw. Lebensräumen im 

jeweiligen Projektraum ist sowohl für die Landschaftsplanung als auch für ein 

Landschaftsentwicklungskonzept eine essentielle Grundlage. Zum einen integrieren Lebensräume 

verschiedene andere Schutzgutaspekte bzw. bilden einen wichtigen Baustein der 

Landschaftsbetrachtung, zum anderen sind die Lebensräume selbst ein zentrales Schutzgut. Derzeit 

liegen diesbezüglich jedoch keine soliden und flächendeckenden (Geodaten-)Grundlagen für den 

hessischen Teil des BR Rhön vor. Dies stellt für die Bearbeitung verschiedener Themenbereiche des 

LEK Rhön eine große Herausforderung dar.  

Ein vielversprechender Ansatz stellte immerhin die von der hessischen, der bayerischen und der 

thüringischen Verwaltungsstelle des BR Rhön veranlasste CIR-Luftbildinterpretation nach 

Ökosystemtypen dar. Dabei handelt es sich um einen flächendeckenden Geodatensatz für das gesamte 

BR Rhön, welches die auf Basis einer Luftbildbefliegung technisch interpretierten vorkommenden 

Ökosystemtypen abbildet. Bis zum Jahr 2022 wurde im Rahmen der LEK-Bearbeitung mit dem bis dato 

vorliegenden Stand von 2006 gearbeitet. Dafür wurde jedoch zunächst eine Plausibilitätsprüfung mit 

dem Datensatz durchgeführt, um zu überprüfen, wie valide sich dieser gestaltet.  

Für die Validierung des Datensatzes aus dem Jahr 2006 erfolgte zunächst eine GIS-basierte 

Überprüfung, bei welcher der Datensatz anhand von Überlagerungen der CIR-Daten mit anderen 

Daten zu Vorkommen von Lebensräumen/Biotopen im BR inhaltlich überprüft wurde (bspw. HLBK, HB, 

GDE-Datensätze, HALM). Des Weiteren erfolgte eine GIS-basierte räumliche Überprüfung, bei welcher 

die CIR-Daten mit Daten zu Straßenverläufen oder sonstigen linearen und flächenhaften Strukturen 

überlagert wurden. 

Die inhaltliche Überprüfung zeigte, dass die Zuordnung zu übergeordneten Biotop- bzw. 

Ökosystemkategorien (Grünland, Wald, Acker etc.) in der Regel mit validen (Geo-)Daten 

übereinstimmt. Nähere Konkretisierungen der vorkommenden Biotoptypen finden in der 

LuftbildaǳǎǿŜǊǘǳƴƎ ƧŜŘƻŎƘ ƘŅǳŦƛƎ ƴƛŎƘǘ ǎǘŀǘǘΦ {ƻ ǿƛǊŘ ōŜƛǎǇƛŜƭǎǿŜƛǎŜ ŜƛƴŜ α.ŜǊƎ-aŅƘǿƛŜǎŜά ƭŜŘƛƎƭƛŎƘ 

ŀƭǎ αaŜǎƻǇƘƛƭŜǎ DǊǸƴƭŀƴŘά ŜƛƴƎŜǎǘǳŦǘ ǳƴŘ ƴƛŎƘǘ ƴŅƘŜǊ abgegrenzt. Entsprechend ƪǀƴƴŜƴ ŘƛŜ αƎǊƻōŜƴά 

Abgrenzungen der Luftbildauswertung als Orientierung verwendet werden, es muss jedoch davon 

ausgegangen werden, dass im Gelände differenziertere und kleinteiligere Strukturen vorliegen. Die 

räumliche Überprüfung zeigt, dass die Luftbildauswertung in ihrer räumlichen Ausdehnung 

weitestgehend korrekte Angaben bereitstellt. Die Abgrenzung der Ökosystemtypen stimmt zumeist 

mit linearen und flächenhaften Strukturen (wie bspw. Straßenverläufen, Waldflächen, o.a.) überein.  

Im Anschluss an die GIS-«ōŜǊǇǊǸŦǳƴƎ ŜǊŦƻƭƎǘŜ ŘƛŜ αǊŜŀƭŜ «ōŜǊǇǊǸŦǳƴƎά ŀƴƘŀƴŘ Ǿƻƴ 

Gebietsbegehungen. Hierbei wurden mit Hilfe eines Geoinformationssystems Kacheln mit einer Größe 

von 500 x 500 m festgelegt. Die Kacheln wurden nach verschiedenen Kriterien festgelegt: Die 

Überprüfung verschiedener Strukturen und Ökosystemtypen ist relevant, um ein breites Bild der 

Validität des Datensatzes zu erhalten. So wurden die Kacheln beispielsweise nach dem Vorkommen 

verschiedener Biotoptypenkategorien, wie bspw. Grünland, Gewässer oder Wald festgelegt. Des 

Weiteren sollten in den Kacheln sowohl lineare als auch flächige Biotope vorkommen. Insgesamt 

wurden fünf verschiedene Kacheln ausgewählt, welche diese Strukturen und Kriterien beinhalten. 

Vor Ort wurden die Ausprägungen der Biotope mit den laut des CIR-Datensatzes dargestellten 

Ökosystemtypen (vermeintlich vorkommende Biotope) verglichen. Abweichungen oder große 

Unterschiede sowie Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen wurden notiert und mittels Fotos 

festgehalten. Die Informationen wurden im Detail festgehalten, sodass die Plausibilitätsprüfung bei 

der Veröffentlichung der aktuelleren CIR-Luftbildauswertung (2019) mit Hilfe derselben Kacheln ohne 

weitere Gebietsbegehungen durchgeführt werden kann.  
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Das Ergebnis zeigte, dass die CIR-Luftbildinterpretation von 2006 grundsätzlich einen allgemeinen 

Überblick darstellt und somit eine erste Übersicht zu Nutzungen und Biotopgruppen liefern kann, 

jedoch auch erhebliche Defizite vorweist. Diese beziehen sich insbesondere auf naturschutzrelevante 

Konkretisierungen, wie etwa die Darstellung von Biotopuntertypen, z. B. spezifische Grünlandtypen. 

Insbesondere punktuelle und lineare Strukturen werden oftmals gar nicht oder fehlerhaft dargestellt. 

Gebietsbegehungen im Rahmen der Plausibilitätsprüfungen sowie das Alter des Datensatzes ließen 

außerdem annehmen, dass eine konkrete Einschätzung des Datensatzes nicht durchgeführt werden 

kann, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich bei dem Datensatz nicht zwangsläufig um 

Fehler handelt, sondern auch Veränderungen vor Ort im Laufe der letzten 15 Jahre stattgefunden 

haben könnten. Sowohl Fehlinterpretationen als auch tatsächliche Veränderungen führen aber zu 

Problemen bei der Einschätzung der aktuellen Situation der Lebensräume im hessischen Teil des BR 

Rhön. 

Im Jahr 2019 fand schließlich erneut eine Luftbildbefliegung statt. Die Luftbildinterpretation nach 

Ökosystemtypen dauerte schließlich bis zum Jahr 2022. Im Sommer 2022 konnte der interpretierte 

Datensatz für das LEK Rhön übermittelt werden. Nach Aussagen der hessischen Verwaltung des BR 

Rhön wurde die Einschätzung geäußert, dass die Fehlerquote der Interpretation bei unter 5% liege.  

Um im Rahmen des LEK Rhön mit dem aktuelleren Datensatz weiterarbeiten zu können, wurde auch 

dieser mittels einer Plausibilitätsprüfung in seiner Eignung eingeschätzt.  

Für die Validierung des Datensatzes von 2019 erfolgte zunächst, wie auch im Rahmen der 

Plausibilitätsprüfung des Datensatzes von 2006, eine GIS-basierte Überprüfung. Die im Rahmen der 

Überprüfung des Datensatzes von 2006 erhobenen Daten im Kontext von Gebietsbegehungen wurden 

schließlich auch zur Überprüfung der CIR-Luftbildinterpretation von 2019 genutzt und abgeglichen. 

Hierbei ist nicht nur von Interesse zu überprüfen, ob das CIR von 2019 die realen Vorkommen von 

Ökosystemtypen darstellt, sondern auch, ob der Datensatz von 2006 zum Teil technisch-inhaltliche 

Fehler aufwies oder ob es sich bei Abweichungen zu realen Vorkommen um Veränderungen im Laufe 

der Zeit handelte. 

Grundsätzlich scheint der Datensatz von 2019 nach den Ergebnissen der Plausibilitätsprüfung eine 

höhere Validität vorzuweisen als der Datensatz von 2006. Die Ökosystemtypen sind flächenmäßig 

genauer abgegrenzt und stimmen zumindest teilweise eher mit den realen Gegebenheiten überein als 

die Ökosystemtypenbestimmung des Datensatzes von 2006. Dennoch ist auch der aktuellere 

Datensatz, insbesondere im Kontext der näheren Grünlandidentifizierung einschließlich verwandter 

Biotoptypen wie z. B. Borstgrasrasen, nur mit Vorsicht zu verwenden. Die Luftbildinterpretation stößt 

in diesen Fällen einfach an inhaltliche Grenzen. Insofern gibt der Datensatz 2019 zwar einen guten 

Überblick über grundlegende Nutzungen und Strukturen, er erfüllt jedoch nicht die Funktion einer 

realen Biotop- bzw. Lebensraumkartierung, die gerade im grünlandgeprägten Offenland von großer 

Bedeutung wäre.   
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2.2 Weitere Daten 

Neben den Geodaten sind ergänzend weitere Daten für die Bearbeitung des LEK relevant. Hierzu 

gehört u.a. Fachliteratur, Statistiken, Veröffentlichungen von Forschungsprojekten und Studien zu 

αwƘǀƴ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜƴ ¢ƘŜƳŜƴά ǎƻǿƛŜ ŀǳŎƘ .ǊƻǎŎƘǸǊŜƴΣ CƭȅŜǊ ǳƴŘ ǎƻƴǎtige Daten und Informationen. 

Diese Daten werden benötigt, um ein möglichst breites Bild von dem Biosphärenreservat (hessische) 

Rhön und seinen Charakteristika zu erhalten und um relevante Schutzgüter, Themenfelder und 

sonstige Handlungsgegenstände angemessen bearbeiten zu können.  

Hierzu gehören bspw. folgende Daten und Informationen:  

ǒ Spezifische Literatur (Empfehlungen, Kriterien, Evaluierungen, usw.) zu Biosphärenreservaten  

ǒ Spezifische Literatur und Fachdaten zum BR Rhön  

ǒ Vorliegende konzeptionelle Grundlagen, insbesondere das Rahmenkonzept 2018 

ǒ Agrarsozioökonomische Studie über die Situation der Landwirtschaft in der Hessischen Rhön 

ǒ Schutzgebietsverordnungen (NSG; LSG); Verordnungen zu Schutzobjekten (ND) 

ǒ VSG-Maßnahmenplanung 

ǒ FFH-Gebiete, GDE und Managementpläne 

ǒ Landesgesetz einschließlich kartographischer Darstellungen zum NNM (Grünes Band) 

ǒ Raumordnung (Regionalplan Nordhessen 2009, LEP Hessen 2000) 

ǒ Literatur und Daten zum LIFE-Projekt α.ŜǊƎƎǊǸƴƭŀƴŘΣ IǳǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ƛƘǊŜ ±ǀƎŜƭ 

Die Datenbeschaffung erfolgt hierbei heterogen. Zum Teil sind die Daten online frei verfügbar. Andere 

Daten hingegen waren bei den jeweils zuständigen Behörden anzufragen. Hierzu gehörten bspw. die 

Landwirtschafts- und Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Kassel. Etliche Daten wurden 

außerdem über die hessische Verwaltung des BR Rhön übermittelt.  

 

2.3 Austausch mit relevanten AkteurInnen 

Während der gesamten Bearbeitung des Projekts erfolgte ein intensiver Austausch mit relevanten 

AkteurInnen. Hierzu gehören insbesondere die hessische Verwaltung des BR Rhön, die Obere 

Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Kassel (Zuständige im Bereich Geodaten sowie 

Zuständige im Bereich des Schutzgebietsmanagements) sowie der Landkreis Fulda. Hinzu kommen 

etliche weitere AkteurInnen, wie bspw. Vereine und Verbände oder ehrenamtliche 

NaturschützerInnen. Zum fachlichen Austausch erfolgten etliche Telefonate, digitale und analoge 

Meetings, gemeinsame Gebietsbegehungen, Datenaustausche und der Kontakt über E-Mails.  

Der intensive Austausch spielte für die Bearbeitung des Projekts eine besondere Rolle. Es konnten zum 

einen Informationen gewonnen werden, welche nicht aus den Geodaten, der Literatur oder sonstigen 

Daten abgelesen werden konnten. Zum anderen konnten hierdurch aktuelle Entwicklungen 

mitverfolgt und in die Bearbeitung des Projekts eingebunden werden. Gemeinsame 

Gebietsbegehungen boten Einblicke in konkrete Räume, wobei einerseits Eindrücke in besondere 

αIƛƎƘƭƛƎƘǘ-wŅǳƳŜά ƎŜǿƻƴƴŜƴ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜǊǎŜƛǘǎ αtǊƻōƭŜƳōŜǊŜƛŎƘŜά ǳƴŘ {ŎƘǿƛŜǊƛƎƪŜƛǘŜƴ ŀǳŦƎŜȊŜƛƎǘ 

wurden. Die mittels des Austauschs gewonnenen Informationen und Eindrücke wurden stets in der 

Bearbeitung mitberücksichtigt.  
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2.4 Fazit und Hinweise für den künftigen Umgang mit Geodaten 

Geodaten spielen eine entscheidende Rolle im Rahmen der Bearbeitung des LEK. Bereits im Kontext 

der Datenbeschaffung wurden etliche Herausforderungen und Defizite sichtbar. Insgesamt bedeutete 

sowohl die Datenbeschaffung als auch die Verwendung von Geodaten (insbesondere aufgrund von 

notwendigen Reparaturen, der Neuanfrage oder auch der Klärung sowie Prüfung von inhaltlichen 

Aspekten, v.a. aber auch die Plausibilitätsprüfungen) einen erheblichen Zeitaufwand. Der Mangel an 

flächendeckenden Datensätzen stellte eine erhebliche Herausforderung dar. Vor allem im Kontext der 

Bearbeitung des Schutzgutes Lebensräume bestand die Notwendigkeit von zahlreichen 

Gebietsbegehungen und Überprüfungen vor Ort. Auch die Prüfung und Klärung von widersprüchlichen 

und/oder veralteten Datensätzen erwies sich als enorm (zeit-)aufwändig.  

Neben den Herausforderungen, welche sich für dieses Projekt ergaben, kann es aufgrund der 

defizitären Datenlage und den unklaren Zuständigkeiten auch in anderen Bereichen zu erheblichen 

Schwierigkeiten und Konflikten kommen. Eine solide Datengrundlage ist essentiell für die Verwaltung, 

insbesondere im Kontext von Planungen, eines Großschutzgebietes. Ebenso relevant ist die Klärung 

von αƻŦŦƛȊƛŜƭƭŜƴά Zuständigkeiten im Kontext der Aktualisierung und der rechtmäßigen und 

vollständigen Weitergabe von Geodaten. Die derzeit äußerst unübersichtliche Situation begünstigt, 

dass defizitäre oder veraltete Datensätze herausgegeben werden, welche dann bspw. die Ergebnisse 

von Forschungsprojekten oder Statistiken beeinträchtigen sowie Planung und Verwaltungsvollzug 

erschweren. Aufgrund der derzeitigen Situation ist dringend zu empfehlen, Zuständigkeiten im Kontext 

Datenmanagement zuzuweisen und zu regeln. Es besteht des Weiteren die Notwendigkeit, veraltete 

Datensätze zu aktualisieren und technisch und/oder inhaltlich defizitäre Geodaten zu überarbeiten.  

Besonders hervorzuheben sind außerdem die zuvor erläuterten Problematiken im Kontext 

Außenabgrenzung sowie Zonierung. Aufgrund der fehlenden instrumentellen Verankerung (z. B. als 

Gesamtverordnung) gibt es faktisch keine präzise abgegrenzte Biosphärenreservatskulisse in Hessen. 

5ƛŜ ǎƛŎƘ ƛƳ α¦ƳƭŀǳŦά ōŜŦƛƴŘƭƛŎƘŜƴ 5ŀǘŜƴǎŅǘȊŜ Ƴƛǘ ŘŜǊ 5ŜƪƭŀǊŀǘƛƻƴ ŀƭǎ α!ǳǖŜƴŀōƎǊŜƴȊǳƴƎ ŘŜǎ 

(hessischen) BR Rhönά unterscheiden sich z.T. stark voneinander. Es gibt keine Hinweise darauf, 

ǿŜƭŎƘŜǊ ŘƛŜǎŜǊ 5ŀǘŜƴǎŅǘȊŜ ŘŜǊ αwƛŎƘǘƛƎŜά ist. Zugleich ist die Abgrenzung aller Datensätze zu ungenau. 

Mit Blick auf die Ungenauigkeit der derzeitigen Abgrenzungsdatensätze ist z. T. gar unklar, welche 

Gemeinden tatsächlich zum hessischen BR gehören und welche nur fälschlicherweise aufgrund von 

Maßstabsungenauigkeiten zu einem kleinen Teil angeschnitten werden. Eine Orientierung an 

Verwaltungseinheiten und Flurstücken ist dringend zu empfehlen. Abgesehen davon, dass der 

Zonierungsvorschlag von Grebe 1995 derweil nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entspricht und 

ohnehin keine flächenhafte Sicherung der Pflege- und Entwicklungszone vorliegt, sind auch diese 

Zonen äußerst grob abgegrenzt. Hier treten ähnliche Schwierigkeiten auf wie bei der 

Außenabgrenzung.  
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3 Kriterien und rechtliche Grundlagen für Biosphärenreservate 

Bestandteil des Auftrags ist die Erarbeitung von naturschutzfachlichen Zielen für den hessischen Teil 

des BR Rhön, damit verbunden die Überprüfung der aktuellen Zonierung sowie Entwicklung von 

Vorschlägen zur instrumentellen Sicherung und Entwicklung des Großschutzgebiets. 

Das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön muss dabei in den Kontext der gesetzlichen Maßgaben 

(Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Naturschutzgesetz) und der Maßgaben der UNESCO- bzw. des 

MAB-Nationalkomitees gestellt werden. Weiter ist insbesondere im Hinblick auf die instrumentelle 

Sicherung die Situation in anderen deutschen Biosphärenreservaten von Relevanz.  

 

3.1 Gesetzliche Grundlagen 

Neben Nationalparken (§ 24 BNatSchG) und Naturparken (§ 27 BNatSchG) zählen Biosphärenreservate 

(§ 25 BNatSchG) aufgrund ihrer Flächenausdehnung in Deutschland zu den Großschutzgebieten. Im 

Unterschied zu Nationalparken, deren wesentlicher Schutzzweck die natürliche Dynamik und 

Entwicklung ohne menschlichen Einfluss ist, wird bei der Schutzgebietskategorie Biosphärenreservat 

ganz bewusst der Schutz der genutzten Kulturlandschaft in den Mittelpunkt gestellt. Naturparke haben 

im Gegensatz zu Biosphärenreservaten eine stärkere Ausrichtung im Tourismus- und Erholungsbereich 

(Nationale Naturlandschaften e. V. 2020; s. auch Mengel et al. 2018: 72). 

 

3.1.1 Schutzgegenstände, Schutzzwecke und Schutzvoraussetzungen 

Nach § 25 Abs. 1 BNatSchG sind Biosphärenreservate 

αŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘ Ȋǳ ǎŎƘǸǘȊŜƴŘŜ ǳƴŘ Ȋǳ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴŘŜ DŜōƛŜǘŜΣ ŘƛŜ  

1. großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch sind,  

2. in wesentlichen Teilen ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets, im Übrigen 

überwiegend eines Landschaftsschutzgebiets erfüllen,  

3. vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch hergebrachte 

vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und der darin historisch gewachsenen Arten- und 

Biotopvielfalt, einschließlich Wild- und früherer Kulturformen wirtschaftlich genutzter oder nutzbarer 

Tier- und Pflanzenarten, dienen und  

4. beispielhaft der Entwicklung und Erprobung von die Naturgüter besonders schonenden 

Wirtschaftsweisen dienen." 

 

5ƛŜ {ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎƪŀǘŜƎƻǊƛŜ α.ƛƻǎǇƘŅǊŜƴǊŜǎŜǊǾŀǘά ƪƴǸǇŦǘ ŀƴ ŘŜƴ {ŎƘǳǘȊ- und Entwicklungsansatz der 

Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO) an, dessen Ziel 

die Etablierung eines Weltnetzes an Biosphärenreservaten ist. Die Bemühungen gehen auf das 

tǊƻƎǊŀƳƳ αaŀƴ ŀƴŘ ǘƘŜ .ƛƻǎǇƘŜǊŜά όa!.ύ ȊǳǊǸŎƪ (Mengel et al. 2018: 65). Der Schutzzweck und die 

Gebietskriterien der Biosphärenreservate nach § 25 BNatSchG orientieren sich an der Ausrichtung von 

UNESCO-Biosphärenreservaten. Für die bundesdeutschen Biosphärenreservate sind sie aber nach 

Bundesrecht nur rechtsverbindlich, soweit sie Eingang in § 25 BNatSchG gefunden haben (J. 

Schumacher/A. Schumacher 2021, in: Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG, § 25 Rn. 6). 

Rechtlich relevant werden die Leitlinien über ihre Orientierungsfunktion hinaus dann, wenn das 

Landesrecht in Abweichung von den bundesgesetzlichen Vorgaben die Anerkennung als UNESCO-

Biosphärenreservat zur Voraussetzung für die nationale Unterschutzstellung macht (vgl. Hendrischke 
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2024, in: Schlacke, GK-BNatSchG, § 25 Rn. 12). Gemäß § 21 Abs. 3 HeNatG darf die Bestimmung zum 

Biosphärenreservat erst nach Anerkennung durch die UNESCO erfolgen. Entsprechend sind die in 

Kapitel 3.2 aufgeführten Kriterien auch für die Ausweisung und Aufrechterhaltung des UNESCO-

Biosphärenreservat Rhön nach deutschem Recht bedeutsam. 

Die in § 25 Abs. 1 BNatSchG im ersten Halbsatz aufgeführte Maßgabe eines einheitliches Schutzes 

bedeutet, dass das Management auf einer umfassenden, alle Gebietsteile und Schutzzwecke 

einschließenden und widerspruchsfreien Gesamtkonzeption beruhen muss, die auch in der 

Unterschutzstellungserklärung zum Ausdruck kommt (Hendrischke 2024, in: Schlacke, GK-BNatSchG, § 

25 Rn. 10). Sowohl für das Schutzkonzept als Ganzes als auch für die Zonierung ist ein planerisches 

Konzept (Rahmenkonzept, Landschaftsentwicklungskonzept, Biosphärenreservatsplan, ggf. in 

Verbindung mit der Landschaftsplanung) erforderlich (Mengel et al. 2018: 71). 

§ 25 Abs. 1 BNatSchG benennt in kumulativer Form die Schutzvoraussetzungen und Schutzzwecke 

sowie damit verknüpft die Schutzgegenstände. Schutzvoraussetzungen im engeren Sinn sind die 

Kriterien der Nr. 1 und 2 (großräumig; für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch; Voraus-

setzungen für Natur- bzw. Landschaftsschutzgebiet gegeben). Bei § 25 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BNatSchG 

sind Schutzvoraussetzung und -zweck insofern miteinander verbunden, als nur Gebiete in Frage 

kommen, die für die genannten Schutzzwecke eine hohe Eignung aufweisen. Aufgrund der Reihung 

der Schutzzwecke (neben den in Absatz 1 aufgeführten kommt noch Absatz 2 mit der Bezugnahme auf 

Forschung, UmweltōŜƻōŀŎƘǘǳƴƎ ǳƴŘ .ƛƭŘǳƴƎ ƘƛƴȊǳύ ǳƴŘ ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ αǾƻǊƴŜƘƳƭƛŎƘά ƛƴ Ϡ нр !ōǎΦ м bǊΦ 

3 BNatSchG lässt sich erkennen, dass hier eine Schutzzweckstufung unterschiedlicher Bedeutung 

vorliegt und der Kernschutzzweck in Absatz 1 Nr. 3 verankert ist (für den gesamten Absatz Mengel et 

al. 2018: 65 f.; ebenso Hendrischke 2024, in: Schlacke, GK-BNatSchG, § 25 Rn. 20). 

Weiter müssen Biosphärenreservate gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für bestimmte 

LandschaftǎǘȅǇŜƴ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛǎŎƘ ǎŜƛƴΦ aƛǘ ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ α[ŀƴŘschaftsǘȅǇά ǎǘŜƭƭǘ ŘŜǊ DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊ ŀǳŦ 

landschaftsprägende Merkmale ab, die im Sinne einer strukturellen Systematik für bestimmte 

Landschaftskategorien kennzeichnend sind (Mengel et al. 2018: 67).  

Nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sollen Biosphärenreservate in wesentlichen Teilen die 

Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets, im Übrigen überwiegend die eines Landschaftsschutz-

ƎŜōƛŜǘŜǎ ŜǊŦǸƭƭŜƴΦ 5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αǿŜǎŜƴǘƭƛŎƘά ƳŜƛƴǘ ŜƛƴŜƴ ŜǊƘŜōƭƛŎƘŜƴ ǳƴŘ ŦǸǊ Řŀs Gesamtgebiet 

prägenden Flächenanteil (Heugel 2018, in: Lütkes/Ewer, BNatSchG, § 25 Rn. 8). Gut vertretbar ist der 

Ansatz, im Regelfall von einem Fünftel als Mindestanteil auszugehen (Hendrischke 2024, in: Schlacke, 

GK-BNatSchG § 25 Rn. 18). Die Anforderung des BNatSchG, dass Biosphärenreservate αƛƳ «ōǊƛƎŜƴ 

überwiegend die VorausǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ŜƛƴŜǎ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜǎά erfüllen müssen, wird im 

Schrifttum vorherrschend so verstanden, dass von den Flächen, die nicht NSG-würdig sind, mehr als 

50 % die Voraussetzungen eines Landschaftsschutzgebiets erfüllen müssen (Appel 2021, in: 

Frenz/Müggenborg, BNatSchG, § 25 Rn. 16, mit weiteren Nachweisen). 

Gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dienen Biosphärenreservate vornehmlich der Erhaltung, 

Entwicklung und Wiederherstellung einer durch hergebrachte vielfältige Nutzung geprägten 

Landschaft und der darin historisch gewachsenen Arten- und Biotopvielfalt einschließlich Wild- und 

früherer Kulturformen wirtschaftlich genutzter oder nutzbarer Tier- und Pflanzenarten. Angesprochen 

ist hiermit sowohl das Ziel der Sicherung der Biodiversität (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) als auch das Ziel 

der Erhaltung historisch gewachsener Kulturlandschaften (§ 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG) bzw. naturnaher 

Kulturlandschaften, die durch hergebrachte Nutzungen geprägt werden. Wie bereits ausgeführt 

handelt es sich bei § 25 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG um die Kernzielsetzung von Biosphärenreservaten (für 

den gesamten Absatz Mengel et al. 2018: 69 f.). 
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Außerdem dienen Biosphärenreservate gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG beispielhaft der Entwicklung 

und Erprobung von die Naturgüter besonders schonenden Wirtschaftsweisen. Damit sind alle 

Naturgüter des § 7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG einbezogen, also Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und 

Klima. Dies gilt sowohl für die Verknüpfung dieser Naturgüter mit der Zieldimension 1 (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG, hier: Biodiversitätssicherung) als auch mit den beiden weiteren Zieldimensionen. Besonders 

augenscheinlich ist die Verbindung mit Zieldimension 2, also mit dem in § 1 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 

BNatSchG formulierten Ziel der Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter (Mengel 

et al. 2018: 70). Das Maß der Rücksichtnahme auf die Naturgüter muss in einem Biosphärenreservat 

über das übliche Maß, etwa der guten fachlichen Praxis nach § 5 Abs. 2 bis 4 BNatSchG, hinausgehen 

(Hendrischke 2024, in: Schlacke, GK-BNatSchG § 25 Rn. 24). Biosphärenreservate dienen somit als 

Modellgebiete, die beispielhaft aufzeigen sollen, wie in einem bestimmten Landschaftsraum 

Menschen nachhaltig wirtschaften und leben können (J. Schumacher/A. Schumacher 2021, in: 

Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG, § 25 Rn. 23). Dabei sind uƴǘŜǊ α²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎǿŜƛǎŜƴά 

grundsätzlich alle drei Wirtschaftssektoren zu verstehen, nämlich Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, 

Handwerk, Industrie, Wasser- und Energieversorgung sowie Handel, Verkehr, Tourismus (Heugel 2018, 

in: Lütkes/Ewer, BNatSchG, § 25 Rn. 10; J. Schumacher/A. Schumacher 2021, in: Schumacher/Fischer-

Hüftle, BNatSchG, § 25 Rn. 24).  

Die Verankerung von Biosphärenreservaten im Bundesnaturschutzgesetz und die Zielbestimmung des 

§ 1 BNatSchG, die insbesondere in ihrem Absatz 3 deutlich werden lässt, dass Naturschutz und 

Landschaftspflege für bestimmte Schutzgüter und Handlungsfelder nur eine ergänzende Funktion 

zukommt (z. B. bei Luft ς § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG oder Wasser ς § 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG), lassen 

es aber geboten erscheinen, die Relevanz der betroffenen Wirtschaftsbereiche abzustufen. Von 

besonderer Bedeutung sind deshalb alle Formen bodengebundener Landnutzungen sowie touristische 

Nutzungen, die einen unmittelbaren Bezug zu Natur und Landschaft aufweisen (für den gesamten 

Absatz Mengel et al. 2018: 70 f.).  

Nimmt man die beiden Schutzzweckbestimmungen in § 25 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BNatSchG zusammen, so 

wird deutlich, dass im Hinblick auf die einschlägigen Nutzungsmaßgaben Biosphärenreservate zum 

einen aufgrund ihrer Gebietsqualität begründete hohe Standards erfordern und zum anderen zu 

ŜǊǇǊƻōŜƴ ƛǎǘΣ ǿŜƭŎƘŜ {ǘŀƴŘŀǊŘǎ ŀǳŦ ŘƛŜ αbƻǊƳŀƭƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘά ǸōŜǊtragen werden können. 

Biosphärenreservate sind insofern zwar durchaus Modellräume mit Experimentalcharakter für 

nachhaltiges Wirtschaften, aber gleichzeitig eben auch Großschutzgebiete mit besonderen 

flächenbezogenen Maßgaben, die nicht generell auf Bereiche mit gleichen Nutzungen ohne 

Schutzstatus übertragen werden können (für den gesamten Absatz Mengel et al. 2018: 71).  

Sofern es der Schutzzweck erlaubt, können Biosphärenreservate außerdem der Forschung und der 

Beobachtung von Natur und Landschaft sowie der Bildung für nachhaltige Entwicklung dienen (§ 25 

Abs. 2 BNatSchG).  

Die Schutzzwecke sind zwar durch ein einheitliches Schutzkonzept zu verwirklichen (§ 25 Abs. 1 

BNatSchG), doch sieht § 25 Abs. 3 BNatSchG ausdrücklich vor, dass in Biosphärenreservaten 

unterschiedliche Zonen (Kern-, Pflege- und Entwicklungszonen) festzusetzen sind. Im Schrifttum wird 

in Anlehnung an die UNESCO- bzw. die MAB-Nationalkomitee-Kriterien konstatiert, dass sich in der 

Kernzone natürliche bzw. naturnahe Ökosysteme befinden, die sich möglichst vom Menschen 

unbeeinflusst entwickeln sollen, weshalb die menschliche Nutzung ausgeschlossen wird (J. 

Schumacher/A. Schumacher 2021, in: Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG, § 25 Rn. 27). In der 

Pflegezone sind insbesondere landschafts- und standortangepasste extensive Nutzungen vorzusehen 

(Hendrischke 2024, in: Schlacke, GK-BNatSchG § 25 Rn. 34).  
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Eine Zonierung von Biosphärenreservaten ist angesichts ihrer Großräumigkeit und der umfassenden 

Zielsetzung grundsätzlich sachgerecht. Inhaltlich ist allerdings nicht ganz nachvollziehbar, warum bei 

einer Schutzgebietskategorie, die bewusst die genutzte Kulturlandschaft in den Mittelpunkt stellt und 

ŦǸǊ ŘƛŜǎŜ ŜƛƴŜ ƘƻƘŜΣ ƳƻŘŜƭƭƘŀŦǘŜ vǳŀƭƛǘŅǘ ŀƴǎǘǊŜōǘΣ ƴǳǘȊǳƴƎǎŦǊŜƛŜ DŜōƛŜǘǎǘŜƛƭŜ ŀƭǎ αYŜǊƴάȊƻƴŜ 

bezeichnet werden. Jedenfalls sollte die Schutzwürdigkeit dieser Kernbereiche nicht generell höher 

eingestuft werden als wertgebende Bereiche in der Pflegezone. Der Pflegezone kommt auch nicht in 

erster Linie eine Puffer- und Unterstützungsfunktion für die Kernzone zu, sondern hier sind gerade die 

Kulturlandschaften und nutzungsbezogenen Lebensräume zu sichern und zu entwickeln, die das Profil 

des Biosphärenreservats ausmachen (für den gesamten Absatz Mengel et al. 2018: 72). 

  

3.1.2 Schutzregime 

Biosphärenreservate sind gemäß § 25 Abs. 3 BNatSchG wie Naturschutzgebiete oder 

Landschaftsschutzgebiete zu schützen. Das Schutzregime für Biosphärenreservate orientiert sich 

insofern an den Vorgaben für Natur- und Landschaftsschutzgebiete (Huber 2021: BNatSchG, § 6 Rn. 

98). Soweit man dem vorherrschenden Ansatz folgt, unter Kernzonen Totalreservate ohne jegliche 

Nutzung zu verstehen, kommen hierfür in erster Linie Naturschutzgebiete oder entsprechende 

Schutzmaßgaben in einer eigenständigen Biosphärenreservatsverordnung in Frage (für Viele Huber 

2021: BNatSchG, § 6 Rn. 95).  

Für die beiden übrigen Zonen wird die Pflegezone im Schrifttum regelmäßig dem Naturschutzgebiet 

und die Entwicklungszone dem Landschaftsschutzgebiet zugeordnet (Heugel 2018, in: Lütkes/Ewer, § 

25 Rn. 12; J. Schumacher/A. Schumacher 2021, in: Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG, § 25 Rn. 31; 

Huber 2021: BNatSchG, § 6 Rn. 95).  

Im Einzelnen dürfte dies allerdings von den konkreten Schutz- und Entwicklungszielen und den hierfür 

erforderlichen Maßgaben abhängen. Zumindest bei großräumigen Pflegezonen kann für Teilbereiche 

ergänzend zu Flächen mit dem Schutzstatus eines Naturschutzgebiets auch eine qualifizierte LSG-

Verordnung geeignet sein. Entsprechendes gilt für eine eigenständige Biosphärenreservatsverordnung 

mit einer differenzierten Zonierung (Mengel et al. 2018: 73).  

Die übrigen Gebietsteile, d.h. die Entwicklungszone und die ggf. nicht naturschutzgebietswürdigen 

Teile der Pflegezone sind wie Landschaftsschutzgebiete zu schützen (J. Schumacher/A. Schumacher 

2021, in: Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG, § 25 Rn. 32). Empfehlenswert ist es, auch die 

Entwicklungszone im Regelfall durch eine oder mehrere LSG-Verordnung(en) bzw. durch eine flächen-

deckende Biosphärenreservatsverordnung zu sichern, deren Schutzregime in weniger bedeutsamen 

Bereichen gelockert ist (Mengel et al. 2018: 73).  

Soweit ein anderer Schutzansatz als der einer Gesamtverordnung oder einer Summe von insgesamt 

flächendeckenden NSG- oder LSG-Verordnungen gewählt wird, muss nach § 25 Abs. 3 BNatSchG 

sichergestellt sein, dass dieser Ansatz dem von NSG- und LSG-Verordnungen geleisteten Schutz 

entspricht (vgl. Mengel et al. 2018: 73). Eine Festsetzung durch Erlass einer Landesregierung oder 

naturschutzbehördliche Bekanntmachung kommt somit nur in Betracht, wenn eine entsprechende 

αƘƻƘŜƛǘƭƛŎƘŜ DǊǳƴŘǎƛŎƘŜǊǳƴƎά ŜȄƛǎǘƛŜǊǘ (Hendrischke 2024, in: Schlacke, GK-BNatSchG § 25 Rn. 11) 

Nach dem im Jahr 2023 novellierten hessischen Naturschutzgesetz erfolgte αŘƛŜ Erklärung von 

Naturschutzgebieten, Nationalparken, Natura 2000-Gebieten, Biosphärenregionen, 

Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen im 

Außenbereich nach den §§ 23 bis 26, 28, 29 oder 35 des Bundesnaturschutzgesetzes durch 

Rechtsverordnungά. Auch in § 44 Abs. 2 HeNatG (a.F.) wurde bestimmt, dass Biosphärenreservate 

αŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ŦǸǊ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊ ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦtspflege zuständige Ministerin oder den hierfür zuständigen 
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aƛƴƛǎǘŜǊ ŘǳǊŎƘ wŜŎƘǘǎǾŜǊƻǊŘƴǳƴƎ ŜǊƪƭŅǊǘά ǿƛǊŘΦ Eine entsprechende Rechtsverordnung lag bislang 

nicht vor. Im Zuge der Bearbeitung des LEK Rhön wurde allerdings die gesetzliche Grundlage verändert, 

sodass nach geltendem Hessischen Gesetz zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft 

(Hessisches Naturschutzgesetz - HeNatG) die Allgemeinverfügung die einschlägige Rechtsgrundlage ist 

(§ 21 Abs. 3 HeNatG). Auch eine Allgemeinverfügung liegt derzeit noch nicht vor. 

Für die Aufsicht über die Biosphärenregionen in Hessen ist gemäß § 43 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 HeNatG die 

oberste Naturschutzbehörde zuständig. Die Zuständigkeit des Landrats oder der Landrätin für die 

Verwaltung des Biosphärenreservats bleibt nach § 1 Abs. 2 des Kommunalisierungsgesetzes vom 21. 

März 2005 (GVBl. I S. 229, 230), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 294) 

davon unberührt (§ 43 Abs. 2 S. 2 HeNatG). 

 

3.2 Kriterien der UNESCO und des deutschen MAB-Nationalkomitees zu 
Biosphärenreservaten und deren Zonierung 

Neben § 25 BNatSchG und den Ergänzungen im Landesrecht spielen die Kriterien nach der UNESCO 

(Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation) bzw. dem 

MAB-Nationalkomitee (Deutsches Nationalkomitee des Programms der Mensch und die Biosphäre) 

eine entscheidende Rolle für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten. Bereits 

vor mehr als 25 Jahren, seit der Verabschiedung der Sevilla-Strategie für Biosphärenreservate, besteht 

der Anspruch, dass Nutzungs- und Zielkonflikte in Biosphärenreservaten identifiziert und in einer 

möglichst allgemein übertragbaren Lösung zuzuführen sind und sich die Biosphärenreservate 

schließlich in Modellregionen im Sinne der internationalen und nationalen Nachhaltigkeitsziele 

entwickeln (Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO-PǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά 

(MAB) 2021: 1). Im Jahr 2015 wird von der UNESCO eine neue Strategie, das UNESCO-tǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ 

Mensch und die Biosphäreά (MAB) beschlossen und im Kontext der 4. Weltkonferenz der 

Biosphärenreservate im März 2016 in Lima/Peru wird der Aktionsplan von Lima in Kraft gesetzt, 

welcher die neue Strategie bis 2025 umsetzen soll (ebd.: 1). Die Umsetzung dieses Aktionsplans soll 

auf naǘƛƻƴŀƭŜǊ 9ōŜƴŜ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ αŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ¦b9{/h-Biosphärenreservate, die MAB-

Nationalkomitees und die nationalen UNESCO-Kommissionen, aber auch durch die zuständigen 

[ŀƴŘŜǎōŜƘǀǊŘŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ YƻƳƳǳƴŜƴ ŜǊŦƻƭƎŜƴά όŜōŘΦΥ мύΦ 5ŀǎ ½ƻƴƛŜǊǳƴƎǎƪƻƴȊŜǇǘ ƛǎǘ ŘŀōŜƛ 

entscheidend für ein gut funktionierendes Biosphärenreservat. Es hat sich jedoch in der deutschen 

Praxis gezeigt, dass trotz nationaler Kriterien und entsprechender Erläuterungen ein heterogenes Bild 

ōŜƛ ŘŜǊ !ǳǎǿŀƘƭΣ !ǳǎǿŜƛǎǳƴƎΣ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǎƻǿƛŜ ōŜƛƳ αaŀƴŀƎŜƳŜƴǘά ŘŜǊ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ ½ƻƴŜƴ ƛƴ .w 

vorliegt (ebd.: 2). Aufgrund dessen wurde vom MAB-Nationalkomitee zum Zonierungskonzept ein 

Positionspapier für deutsche Biosphärenreservate als Hilfestellung zur Umsetzung der Kriterien für die 

Anerkennung und Überprüfung von BR in Deutschland verfasst (ebd.: 2).  

Im Folgenden finden sich daher sowohl die allgemeinen Kriterien und Vorgaben der UNESCO und des 

MAB-Nationalkomitees als auch die wesentlichen Inhalte des Positionspapiers wieder: 

Biosphärenreservate werden im Kontext internationaler Leitlinien für das Weltnetz der 

Biosphärenreservate im Rahmen des MAB-Programms anerkannt, welche von vierzig nationalen 

Kriterien untersetzt werden (ebd.: 2).  

Das MAB-Nationalkomitee prüft schließlich regelmäßig deren Einhaltung sowie die Weiterentwicklung 

der Gebiete (ebd.: 2). Dabei sind insbesondere drei grundlegende und wechselseitige Funktionen zu 

erfüllen: 
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ǒ Schutzfunktion, 

ǒ Entwicklungsfunktion sowie  

ǒ Logistische Funktion (d.h. Forschungs- und Bildungsfunktion) (ebd.: 2). 

Im Vordergrund steht außerdem der Schutz sowie Erhalt von großräumigen und durch vielfältige 

Nutzungen geprägte Natur- und Kulturlandschaften mitsamt der darin historisch entstandenen Vielfalt 

von Arten und Lebensräumen (ebd.: 2). Biosphärenreservate sollen außerdem beispielhaft Formen 

nachhaltiger Wirtschaftsweisen entwickeln und erproben, womit nachhaltige Nutzungen ausdrücklich 

zum Konzept von BR gehören (ebd.: 2).  

Für die Ausweisung von Biosphärenreservaten müssen verschiedenen Anforderungen und Kriterien 

erfüllt sein. Dies gilt auch für die Festlegung der drei Zonen. Hierbei liegen zum einen internationale 

Leitlinien für das Weltnetz der BR und zum anderen die daraus abgeleiteten nationalen Kriterien für 

die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland vor 

(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) 2018; Deutsches 

Nationalkomitee für das UNESCO-tǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά όa!.ύ нллтΤ ¦b9{/h 

1996). Nach den internationalen Leitlinien soll das Biosphärenreservat die vorgesehenen Ziele und 

Funktionen durch eine entsprechende Einteilung in die folgenden Zonen erfüllen (UNESCO 1996: 21): 

αόŀύ ŜƛƴŜ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘŜ YŜǊƴȊƻƴŜ ƻŘŜǊ DŜōƛŜǘŜΣ ŘƛŜ ƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜƳ {ŎƘǳǘȊ ƎŜǿƛŘƳŜǘ ǎƛƴŘΣ ǳƴŘ ŘƛŜ 

mit den Schutzzielen des Biosphärenreservates übereinstimmen sowie eine ausreichende Größe zur 

9ǊŦǸƭƭǳƴƎ ŘƛŜǎŜǊ ½ƛŜƭŜ ŀǳŦǿŜƛǎŜƴΤά 

(b) eine Pufferzone (In Deutschland wird diese Zone auch als Pflegezone bezeichnet.) oder eindeutig 

festgelegte Zonen, die die Kernzone/n umschließen oder an sie angrenzen, in denen nur Aktivitäten 

stattfinden, die mit den Schutzzielen vereinbar sind; 

(c) eine äußere Übergangszone (In Deutschland wird diese Zone auch als Entwicklungszone 

bezeichnet.), in der Vorgehensweisen zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Ressourcen gefördert und 

ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦά ό¦b9{/h мффсΥ нмύ 

Länder, welche sich am MAB-Programm der UNESCO beteiligen, richten ein eigenes Gremium ein, 

welches als Bindeglied zwischen internationaler und nationaler Ebene fungiert. In der Regel werden 

ŘƛŜǎŜ DǊŜƳƛŜƴ ŀƭǎ αa!.-bŀǘƛƻƴŀƭƪƻƳƛǘŜŜά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘ ǳƴŘ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊŜƴ ǳΦ ŀΦ ŘƛŜ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ 

Programms sowie die Fortentwicklung der Kriterien für die Anerkennung und Überprüfung von BR. 

(BMU (Hrsg.) 2018: 10) 

Die Kriterien im Kontext Zonierung für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten 

der UNESCO in Deutschland nach dem deutschen Nationalkomitee für das UNESCO-Programm werden 

im Folgenden aufgeführt und erläutert. 

Das Biosphärenreservat muss in Kern-, Pflege- und Entwicklungszone gegliedert sein (BMU (Hrsg.) 

2018: 14). Dabei ist zu beachten, dass mit der Zonierung keine Rangfolge der Wertigkeit verbunden ist. 

Vielmehr hat jede Zone eigenständige Aufgabenbereiche zu erfüllen. Aufgrund der individuell und 

unterschiedlich ausgeprägten Kulturlandschaften Mitteleuropas können sich die Flächenanteile der 

Zonen in den einzelnen BR stark voneinander unterscheiden. Auf Basis von Erfahrungswerten 

festgelegte Mindestgrößen müssen bei der Festlegung der Zonen dennoch eingehalten werden. (BMU 

(Hrsg.) 2018: 14; Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO-tǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ 

.ƛƻǎǇƘŅǊŜά όa!.ύ нллтΥ моύ 

 



Universität Kassel | Modellhafte Erarbeitung eines LEK für den hessischen Teil des UNESCO-BR Rhön 

42 
 

YŜǊƴȊƻƴŜΥ α5ƛŜ YŜǊƴȊƻƴŜ Ƴǳǎǎ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ о ҈ ŘŜǊ DŜǎŀƳǘŦƭŅŎƘŜ ŜƛƴƴŜƘƳŜƴά όBMU (Hrsg.) 2018: 

14): 

Biosphärenreservate beinhalten eine Kernzone (engl. core area), in welcher sich die Natur vom 

Menschen möglichst unbeeinflusst entwickeln soll. Das Ziel dieser Zone liegt darin, menschliche 

Nutzung auszuschließen. Damit die Dynamik ökosystemarer Prozesse ermöglicht werden kann, 

müssen die Kernzonen außerdem eine entsprechende Größe vorweisen. Dies ist auch dann zu 

gewährleisten, wenn die Kernzone aus Teilflächen besteht. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die 

Kernzone hierfür mindestens 3 % der Gesamtfläche eines Biosphärenreservats einnehmen muss. Der 

Schutz von natürlichen bzw. naturnahen Ökosystemen steht im Vordergrund. Die Kernzone eignet sich 

in besonderer Form für die Forschung, dabei müssen Störungen jedoch vermieden werden. (BMU 

(Hrsg.) 2018: 14; Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO-tǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ 

.ƛƻǎǇƘŅǊŜΦά όa!.ύ нллтΥ мо-14) 

Kernzonen in Biosphärenreservaten sollten, soweit möglich, aus großen, zusammenhängenden 

Flächen bestehen. Die einzelnen Kernzonen müssen mindestens eine Größe von 50 ha einnehmen. 

Eine Unterschreitung von 50 ha ist dann möglich, wenn eine nachvollziehbare naturschutzfachliche 

Begründung geliefert werden kann und die Kernzone vollständig von Pflegezonen umgeben ist. (BMU 

(Hrsg.) 2018: 94; Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO-PǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ 

.ƛƻǎǇƘŅǊŜά (MAB) 2021: 4-5) 

Das MAB-Nationalkomitee konkretisiert in seinem Positionspapier von 2021 schließlich diese 

Anforderungen und gibt Hinweise für dessen Umsetzung (vgl. Deutsches Nationalkomitee für das 

UNESCO-ProgramƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά (MAB) 2021). Demnach sollen bei der Auswahl 

von Kernzonen insbesondere Flächen mit autochthonen, natürlichen und naturnahen Lebensräumen 

berücksichtigt werden, welche als repräsentativ für den jeweiligen Naturraum gelten (Deutsches 

Nationalkomitee für das UNESCO-PǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά (MAB) 2021: 4). Als 

geeignet gelten auch solche repräsentativen Räume, in welchen sich durch Prozessschutz neue 

Ökosysteme eigendynamisch entwickeln können (ebd.: 4). Besonders zu berücksichtigen sind laut 

Positionspapier insbesondere alte Waldstandorte und bestehende Waldschutzgebiete mit möglichst 

naturnaher Bestockung (ebd.: 4). Es wird außerdem deutlich darauf hingewiesen, dass die Zielsetzung 

αtǊƻȊŜǎǎǎŎƘǳǘȊά ƛƴ YŜǊƴȊƻƴŜƴ ōŜdeutet, dass auf menschliche Einflussnahme sowie Nutzungen zu 

verzichten und in diesem Sinne Entwicklungen, wie die Einwanderung oder Ausbreitung von 

Neophyten zu akzeptieren ist (ebd.: 4-5). Des Weiteren gibt das Positionspapier weitere Hinweise zum 

Management, zu Forschung und Monitoring sowie zum Besuchermanagement und zur 

Besucherlenkung, welche dringend berücksichtigt werden sollten (ebd.: 4-8). 

Zur rechtlichen Sicherung werden folgende Vorgaben formuliert: α5ƛŜ YŜǊƴȊƻƴŜ Ƴǳǎǎ Ƴƛǘ ŘŜǊ 

Zielstellung des Prozessschutzes als Nationalpark oder Naturschutzgebiet oder auf andere Weise 

ƎƭŜƛŎƘǿŜǊǘƛƎ ǊŜŎƘǘƭƛŎƘ ƎŜǎƛŎƘŜǊǘ ǎŜƛƴά (BMU (Hrsg.) 2018: 15; Deutsches Nationalkomitee für das 

UNESCO-tǊƻƎǊŀƳƳ αŘŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά όa!.ύ нллт: 6). 

tŦƭŜƎŜȊƻƴŜΥ α5ƛŜ tŦƭŜƎŜȊƻƴŜ ǎƻƭƭ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ мл ҈ ŘŜǊ DŜǎŀƳǘŦƭŅŎƘŜ ŜƛƴƴŜƘƳŜƴά 

(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Hrsg.) 2018: 14):  

Die Pflegezone (engl. buffer zone) hat das Ziel der Erhaltung und Pflege von Lebensräumen und 

Lebensgemeinschaften, welche durch menschliche Nutzungen entstanden. Die Pflegezone, oder auch 

αtǳŦŦŜǊȊƻƴŜάΣ ǎƻƭƭ ƴƛŎƘǘ ƴǳǊ ŘƛŜ YŜǊƴȊƻƴŜ ǳƳƎŜōŜƴΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ŘƛŜǎŜ ŜōŜƴǎƻ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜƴ 

Nutzungen in ihren Funktionen unterstützen. Insbesondere durch angepasste Nutzungen sollen die 

Kulturlandschaften mit ihrer Vielfalt an Lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten erhalten werden.ά 

(BMU (Hrsg.) 2018: 14; Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO-tǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ 

.ƛƻǎǇƘŅǊŜά όa!.ύ нллтΥ мо-14) 
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Wie die Kernzone gilt auch die Pflegezone als Gegenstand für Forschungen. Hierbei geht es 

insbesondere um Funktionen des Naturhaushaltes sowie die Mensch-Natur-Beziehungen im 

räumlichen und zeitlichen Kontext. Des Weiteren werden hier ökologische, sozioökonomische und 

soziokulturelle Umweltbeobachtungen durchgeführt. (Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO-

tǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά όa!.ύ нллтΥ мпύ 

Die Pflegezone soll mindestens 10 % der Gesamtfläche eines Biosphärenreservats umfassen, da diese 

im Allgemeinen großflächige, nutzungsabhängige Ökosysteme aufweisen. Die Gesamtfläche sollte 

unabhängig von politischen Grenzen festgelegt werden. (Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO-

tǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά όa!.ύ нллтΥ мпύ 

Das MAB-NK gibt in seinem Positionspapier keine weiteren Hinweise zu Pflegezonen. Hinweise hierzu 

ǎƻƭƭŜƴ αƛƴ ŜƛƴŜƳ ƴŅŎƘǎǘŜƴ {ŎƘǊƛǘǘά ŜǊŦƻƭƎŜƴ ό5ŜǳǘǎŎƘŜǎ bŀǘƛƻƴŀƭƪƻƳƛǘŜŜ ŦǸǊ Řŀǎ ¦b9{/h-Programm 

α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά όa!.ύ нлнмΥ фύΦ 

Zur rechtlichen Sicherung weǊŘŜƴ ŦƻƭƎŜƴŘŜ ±ƻǊƎŀōŜƴ ŦƻǊƳǳƭƛŜǊǘΥ α5ƛŜ tŦƭŜƎŜȊƻƴŜ ǾŜǊŦƻƭƎǘ ŀǳŎƘ Řŀǎ 

Ziel des Schutzes der Biodiversität, insbesondere der genetischen, der biologischen und der 

strukturellen Diversität sowie der Diversität der Nutzung. Sie soll entsprechend ihrer Schutzwürdigkeit 

und -bedürftigkeit als Nationalpark oder Naturschutzgebiet oder auf andere Weise gleichwertig 

rechtlich gesichert werdenά ό.a¦ (Hrsg.) 2018: 23; Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO-

tǊƻƎǊŀƳƳ αŘŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά όa!.ύ нллт: 6). 

αYŜǊƴzone und Pflegezone müssen zusammen mindestens 20 % der Gesamtfläche betragen. Die 

YŜǊƴȊƻƴŜ ǎƻƭƭ Ǿƻƴ ŘŜǊ tŦƭŜƎŜȊƻƴŜ ǳƳƎŜōŜƴ ǎŜƛƴά όBMU (Hrsg.) 2018: 14): 

Da im Durchschnitt etwa 10 % der mitteleuropäischen Kulturlandschaften aus der intensiven Nutzung 

genommen werden sollten und Biosphärenreservate dem Schutz und der Pflege von Natur- und 

Kulturlandschaften im besonderem Maße verpflichtet sind, haben Kern- und Pflegezone zusammen 

mindestens 20 % der Fläche eines Biosphärenreservats einzunehmen (BMU (Hrsg.) 2018: 14; 

Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO-tǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά όa!.ύ нллтΥ 

14).  

Die Zonen sind dabei unabhängig von politischen Grenzen festzulegen. Des Weiteren kann sich das 

Verhältnis zwischen diesen Zonen aufgrund des Wandels in der Landschaftsentwicklung ändern. Der 

Schwerpunkt und die Flächengröße der Kern- sowie Pflegezone soll dabei über die geforderten 3- bzw. 

10 % gewählt werden (je nach Voraussetzungen und Rahmenbedingungen). (Deutsches 

Nationalkomitee für das UNESCO-tǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά όa!.ύ нллтΥ мпύ 

9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎȊƻƴŜΥ α5ƛŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎȊƻƴŜ Ƴǳǎǎ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ рл ҈ ŘŜǊ DŜǎŀƳǘŦƭŅŎƘŜ ŜƛƴƴŜƘƳŜƴΣ ƛƴ 

ƳŀǊƛƴŜƴ DŜōƛŜǘŜƴ Ǝƛƭǘ ŘƛŜǎ ŦǸǊ ŘƛŜ [ŀƴŘŦƭŅŎƘŜά όBMU (Hrsg.) 2018: 14):  

Die Entwicklungszone (engl. Transition area) dient als Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum. 

Hierbei sind Siedlungsbereiche eingeschlossen. In der Entwicklungszone prägen nachhaltige 

Nutzungen das natur- und kulturraumtypische Landschaftsbild. Unabhängig von politischen Grenzen 

sollten diese Entwicklungszonen mehr als 50 % der Gesamtfläche einnehmen, um den Schutz, die 

Pflege und die Entwicklung der Kulturlandschaft zu gewährleisten. Diese Zone bietet außerdem 

Möglichkeiten der umweltfreundlichen Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Produkten aus 

dem Biosphärenreservat. Des Weiteren besteht hier die Möglichkeit der Entstehung einer umwelt- und 

sozialverträglichen Erholungsnutzung. Das Ziel bei dieser dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung 

όŜƴƎƭΦ αSustainable developmentάύ ƭƛŜƎǘ ŘŀǊƛƴΣ eine Wirtschaftsweise zu etablieren, welche den 

!ƴǎǇǊǸŎƘŜƴ Ǿƻƴ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ bŀǘǳǊ ƎƭŜƛŎƘŜǊƳŀǖŜƴ ƎŜǊŜŎƘǘ ǿƛǊŘΦά ό.a¦ (Hrsg.) 2018: 14; Deutsches 

Nationalkomitee für das UNESCO-tǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά όa!.ύ нллтΥ мпύ 
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Das Umland des Biosphärenreservats ist außerdem in die regionalwirtschaftlichen Aktivitäten 

einzubinden. Zusätzlich sind die landschaftstypischen Siedlungs- und Landnutzungsformen zur 

Wahrung der regionalen Identität der Landschaft sowie in Hinblick der Beziehungen der 

BewohnerInnen zu ihrer Landschaft bei der Gestaltung der Entwicklungszone zu berücksichtigen. 

(Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO-tǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά όa!.ύ нллтΥ 

14) 

Das Positionspapier des MAB-NK konkretisiert diese Vorgaben u.a. wie folgt (vgl. Deutsches 

Nationalkomitee für das UNESCO-PǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά (MAB) 2021):  

[ŀǳǘ tƻǎƛǘƛƻƴǎǇŀǇƛŜǊ ǎǘŜƘŜƴ ŘƛŜ α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǳƴŘ CǀǊŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ ±ƻǊƎŜƘŜƴǎǿŜƛǎŜƴ ȊǳǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜƴ 

.ŜǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘǳƴƎ Ǿƻƴ ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴ wŜǎǎƻǳǊŎŜά ƛƴ ŘŜǊ Entwicklungszone im Vordergrund (Deutsches 

Nationalkomitee für das UNESCO-PǊƻƎǊŀƳƳ α5ŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά (MAB) 2021: 10). Auch 

die Vorbildfunktion für nachhaltiges Wirtschaftshandeln wird betont (ebd.: 10). Der 

Gestaltungsprozess der nachhaltigen Entwicklung ist auf die Mitwirkung der Menschen ausgerichtet, 

wobei vielfältige Möglichkeiten gegeben sind, Chancen aufzuzeigen, Anreize zu schaffen und für neue 

Ideen zu begeistern (ebd.: 10). In Ergänzung zu der Entwicklungsfunktion spielen jedoch auch die 

Schutz- und Logistikfunktion in der Entwicklungszone eine Rolle (ebd.: 11).  

Im Kontext der Arrondierung einer Entwicklungszonenkulisse empfiehlt das Positionspapier eine 

αǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎŜ 9ƛƴōƛƴŘǳƴƎ Ǿƻƴ DŜƳŜƛƴŘŜƴά όŜōŘΦΥ ммύΦ 5ŀōŜƛ ǎƻƭƭǘŜ Ŝƛƴ .w ƛƳ LŘŜŀƭŦŀll nicht nur in seiner 

Kern- und Pflegezone, sondern auch in der Entwicklungszone einen oder mehrere charakteristische 

Landschaftstypen, Lebensräume oder Formen der Landbewirtschaftung aufweisen (ebd.: 11).  

Zur rechtlichen Sicherung werden folgende VorgabŜƴ ŦƻǊƳǳƭƛŜǊǘΥ αSchutzwürdige Bereiche der 

Entwicklungszone sollen rechtlich gesichert werden.ά (BMU (Hrsg.) 2018: 15; Deutsches 

Nationalkomitee für das UNESCO-tǊƻƎǊŀƳƳ αŘŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ƛƻǎǇƘŅǊŜά όa!.ύ 2007: 6). 

 

3.3 Betrachtung bestehender Biosphärenreservate: Schutzerklärungen und 
Zonierungen  

Das Landesrecht kennt unterschiedliche Formen der Schutzerklärung. In den meisten Fällen erfolgt die 

Schutzerklärung durch eine Rechtsverordnung (Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen), in einigen Fällen durch Landesgesetz 

(Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen). In Schleswig-Holstein wird eine 

rechtsverbindliche Erklärung abgegeben, die aber zur Verwirklichung der Schutzziele durch eine 

Rechtsverordnung untersetzt werden kann. Ausnahmen stellen die Bekanntmachung (Brandenburg) 

bzw. die Allgemeinverfügung (Bayern) dar. Das Landesnaturschutzgesetz von Berlin enthält keine 

einschlägige Regelung. 

In Deutschland gibt es derzeit 18 Biosphärenreservate. Werden die länderübergreifenden 

Biosphärenreservate (BR Rhön; BR Flusslandschaft Elbe) einzeln nach Landesanteilen betrachtet (was 

aufgrund der unterschiedlichen Schutzerklärungen in diesem Kontext sinnvoll ist), handelt es sich um 

24 Gebiete.  

In den wenigen Bundesländern, die nach Landesgesetz keine Rechtsverordnung bzw. kein 

Landesgesetz als Schutzerklärung vorsehen, stellt sich die Situation wie folgt dar. 

In Brandenburg gibt es drei Biosphärenreservate: Im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbtalaue 

ōŜǎǘŜƘǘ ƴŜōŜƴ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜƴ Řŀǎ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α.ǊŀƴŘŜƴōǳǊƎƛǎŎƘŜ 9ƭōǘŀƭŀǳŜάΣ Řŀǎ 

ƛƴ ǎŜƛƴŜǊ DǊŜƴȊȊƛŜƘǳƴƎ ŘŜƳ .w αCƭǳǎǎƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘ 9ƭōŜ ς .ǊŀƴŘŜƴōǳǊƎά ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ ό.ƛƻǎǇƘŅǊŜƴǊŜǎŜǊǾŀǘ 

Flusslandschaft Elbe Brandenburg). Auch das BƛƻǎǇƘŅǊŜƴǊŜǎŜǊǾŀǘ α{ŎƘƻǊŦƘŜƛŘŜ-/ƘƻǊƛƴά ǎŜǘȊǘ ǎƛŎƘ ŀǳǎ 
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Naturschutzgebieten und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung zusammen.2 

DƭŜƛŎƘŜǎ Ǝƛƭǘ ŦǸǊ Řŀǎ .ƛƻǎǇƘŅǊŜƴǊŜǎŜǊǾŀǘ α{ǇǊŜŜǿŀƭŘάΦ3 

In Sachsen-Anhalt wurden zwei Biosphärenreservate in Form einer Rechtsverordnung ausgewiesen. 

5ŜƳ .ƛƻǎǇƘŅǊŜƴǊŜǎŜǊǾŀǘ αYŀǊǎǘƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘ {ǸŘƘŀǊȊά ƭƛŜƎǘ ŜƛƴŜ !ƭƭƎŜƳŜƛƴǾŜǊŦǸƎǳƴƎ ȊǳƎǊǳƴŘŜΦ 

Allerdings sind die Kern- und die Pflegezone vollständig durch Naturschutzgebiete und Natura 2000-

Gebiete gesichert. 

In Schleswig-HƻƭǎǘŜƛƴ ōŜǎǘŜƘǘ ŘŜǊ ƪƭŜƛƴŜ [ŀƴŘŜǎŀƴǘŜƛƭ ŀƳ .ƛƻǎǇƘŅǊŜƴǊŜǎŜǊǾŀǘ αCƭǳǎǎƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘ 9ƭōŜά 

im Wesentlichen aus Naturschutzgebieten (Pflegezone) (Schleswig-Holstein). Zudem wurde der 

bŀǘƛƻƴŀƭǇŀǊƪ α{ŎƘƭŜǎǿƛƎ-IƻƭǎǘŜƛƴƛǎŎƘŜǎ ²ŀǘǘŜƴƳŜŜǊά мффл als Biosphärenreservat anerkannt. 

In Bayern gibt es zwei Biosphärenreservate, die beide in Form einer Allgemeinverfügung zum 

Schutzgebiet erklärt wurden. In der Biosphärenregion Berchtesgadener Land bestehen Kern- und 

Pflegezone entweder aus dem Nationalpark oder aus Naturschutzgebieten. Lediglich im bayerischen 

¢Ŝƛƭ ŘŜǎ .ƛƻǎǇƘŅǊŜƴǊŜǎŜǊǾŀǘǎ αwƘǀƴά ƛǎǘ ŘƛŜ ǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ {ƛŎƘŜǊǳng der Pflegezonen (Anteil 

NSG und qualifizierte LSG) nicht unmittelbar ersichtlich. 

Es lässt sich demnach festhalten, dass von den 24 Biosphärenreservaten bzw. Biosphärenreservats-

Länderanteilen fast alle durch eine Rechtsverordnung oder ein Landesgesetz instrumentell gesichert 

sind. In lediglich zwei Fällen findet sich immerhin eine Unterschutzstellung der Kern- und Pflegzonen 

durch Nationalpark, Naturschutzgebiete oder Natura 2000-Gebiete. Nur im bayerischen Anteil am 

.ƛƻǎǇƘŅǊŜƴǊŜǎŜǊǾŀǘ αwƘǀƴά ƛǎǘ ŘƛŜ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ŜǊǎƛŎƘǘƭƛŎƘΦ 

                                                           

2 Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung 
Ƴƛǘ ŘŜǊ DŜǎŀƳǘōŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ƛƻǎǇƘŅǊŜƴǊŜǎŜǊǾŀǘ {ŎƘƻǊŦƘŜƛŘŜ-/ƘƻǊƛƴά ǾƻƳ мнΦфΦмффлΦ 

3 Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung 
Ƴƛǘ ŘŜǊ DŜǎŀƳǘōŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α{ǇǊŜŜǿŀƭŘά ǾƻƳ мнΦфΦмффлΦ 
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4 Der hessische Teil am UNESCO-Biosphärenreservat Rhön: Räumliche 
Grundlagen, Schutzgebiete und informelle Zonierung 

4.1 Räumliche Grundlagen 

4.1.1 Naturräumliche Gliederung 

Von den insgesamt rund 243.300 ha des Biosphärenreservates Rhön nimmt der hessische Teil ca. 

64.868 ha ein. Dies entspricht einem Anteil von ca. 26,7 % an dem gesamten Schutzgebiet.  

Im Norden beginnt die Abgrenzung der hessischen Rhön östlich von Bad Hersfeld und westlich von 

Heringen (Werra). Im Osten erfolgt die Abgrenzung überwiegend anhand der thüringischen sowie der 

bayerischen Landesgrenze. Die westliche Abgrenzung verläuft entlang von Motzfeld, Malges und 

Großenbach sowie Hünfeld, Hofbieber, Dipperz, Schmalnau und Thalau. Die A7 bildet die 

Außenabgrenzung im südlichsten Bereich der hessischen Rhön. (siehe Abbildung 6) 

Die hessische Rhön ist naturräumlich in die zwei Haupteinheiten Hohe Rhön sowie Vorder- und 

Kuppenrhön gegliedert. Die Hohe Rhön ist dabei in die Naturräume Dammersfeldrücken, 

Wasserkuppenrhön, Oberes Ulstertal sowie Lange Rhön gegliedert. In der Vorder- und Kuppenrhön 

finden sich die Naturräume Brückenauer Kuppenrhön, westliches Rhönvorland, Milseburger 

Kuppenrhön, Mittleres Ulstertal, Auersberger Kuppenrhön sowie die Soisberger Kuppenrhön. 

Angeschnitten werden außerdem das Fuldaer und Hünfelder Becken, die Buchenauer Hochfläche und 

der Seulingswald (ausgewertet nach Geodaten des Bundesamtes für Naturschutz 2021). 

 

4.1.2 Gemeinden und Landkreise 

Der Auswertung der Geodaten zu den Verwaltungseinheiten (Gemeinden und Landkreise) der 

Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation nach liegen insgesamt 21 

Gemeinden in der hessischen Rhön. Hierbei wurden allerdings die Gemeindedaten mit der zuvor schon 

diskutierten Abgrenzung der hessischen Rhön (vgl. Kapitel 2.1) verschnitten. Der Tabelle 1 ist daher 

nicht nur zu entnehmen, welche Gemeinden nach den Geodaten in der hessischen Rhön liegen, 

sondern auch, welchen Anteil sie in % von der hessischen Rhön einnehmen und ob diese zusätzlich als 

αƻŦŦƛȊƛŜƭƭŜ DŜƳŜƛƴŘŜά ŘŜǎ .w wƘǀƴ ƛƴ ŘŜƳ wŀƘƳŜƴƪƻƴȊŜǇǘ Ǿƻƴ нлму όRuf - Regierung von 

Unterfranken, Bayerische Verwaltungsstelle; Landkreis Fulda, hessische Verwaltungsstelle; Thüringer 

Verwaltungsstelle) aufgeführt sind. Anhand der Gemeinden Philippsthal, Heringen und Petersberg 

wird die Problematik der ungenauen Abgrenzung (siehe Kapitel 2) nochmal deutlich. Laut der aktuellen 

Daten liegen diese Gemeinden zwar in der Kulisse des hessischen BR Rhön, jedoch mit einem 

minimalen Anteil, welcher mutmaßlich auf die derzeit ungenaue Abgrenzung des Großschutzgebietes 

zurückzuführen ist. Diese Gemeinden haben lediglich einen Flächenanteil von weit unter einem 

Prozent am hessischen BR Rhön und wurden nicht in dem Rahmenkonzept als zum BR Rhön zugehörige 

Gemeinden aufgezählt (vgl. Ruf - Regierung von Unterfranken, Bayerische Verwaltungsstelle; Landkreis 

Fulda, hessische Verwaltungsstelle; Thüringer Verwaltungsstelle 2018: 28, Tab.2). Es handelt sich 

hiermit also i.d.R. nicht um zum hessischen BR Rhön zugehörigen Gemeinden, sondern es liegt 

mutmaßlich lediglich ein digitaler Abgrenzungsfehler vor. Die Gemeinden Gersfeld (Rhön), Hilders, 

Ehrenberg (Rhön), Rasdorf, Poppenhausen (Wasserkuppe) und Tann (Rhön) liegen hingegen 

vollständig in der hessischen Rhön. Die restlichen Gemeinden liegen jeweils nur anteilig ihrer 

Gesamtfläche in der hessischen Rhön, wobei der Anteil sich als sehr heterogen erweist. Die Gemeinde 

Nüsttal liegt beispielsweise zum Großteil im hessischen BR Rhön, lediglich ein kleiner Flächenanteil 

liegt noch außerhalb, Eichenzell ist nur mit einem kleinen Anteil in der hessischen Rhön vertreten 

(vergleiche Abbildung 7). Wobei es sich auch bei Eichenzell um einen Abgrenzungsfehler handeln kann. 
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Diese z. T. ungenaue Abgrenzung kann schließlich zu Herausforderungen bzw. verwaltungstechnischen 

Schwierigkeiten führen und ist dringend zu überprüfen. Eine möglichst flächenscharfe Schutz-

gebietskulisse für das hessische BR Rhön ist für viele praktische Fragestellungen zwingend erforderlich.  

Tabelle 1: Gemeinden mit vollständiger oder anteiliger Lage im hessischen BR Rhön (ausgewertet anhand von 
Geodaten zu Verwaltungseinheiten von der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und 
Geoinformation und von Geodaten zur Abgrenzung der hessischen Rhön des Regierungspräsidiums Kassel, 
Obere Naturschutzbehörde); (!=minimale Zugehörigkeit zum hessischen BR Rhön, Verdacht auf 
Abgrenzungsungenauigkeiten) 

Gemeinde  Zugehöriger 
Landkreis 

Regierungs-
bezirk 

Lage in der 
Rhön 

Fläche der 
Gemeinde im 
hessischen Teil 
des BR Rhön 
(ha) 

Anteil in % der 
Gemeinde mit 
Lage im 
hessischen Teil 
des BR Rhön 

Aufgeführt im 
Rahmenkonzept 
20184 

Friedewald Hersfeld-
Rotenburg 

Kassel anteilig 1428,23 2,20 ja 

Hohenroda Hersfeld-
Rotenburg 

Kassel anteilig 2783,62 4,30 ja 

Schenklengsfeld Hersfeld-
Rotenburg 

Kassel anteilig 1736,68 2,68 ja 

Philippsthal 
(Werra) 

Hersfeld-
Rotenburg 

Kassel anteilig (!) 24,39 0,04 nein 

Heringen (Werra) Hersfeld-
Rotenburg 

Kassel anteilig (!) 0,022 0,00003 nein 

Hofbieber Fulda Kassel anteilig 6892,30 10,63 ja 

Gersfeld (Rhön) Fulda Kassel vollständig 8919,19 13,75 ja 

Hilders Fulda Kassel vollständig 7032,36 10,84 ja 

Nüsttal Fulda Kassel anteilig 4295,94 6,22 ja 

Petersberg Fulda Kassel anteilig (!) 0,77 0,001 nein 

Eiterfeld Fulda Kassel anteilig 3497,66 5,39 ja 

Ebersburg Fulda Kassel anteilig 3052,49 4,71 ja 

Dipperz Fulda Kassel anteilig 2752,28 4,24 ja 

Eichenzell Fulda Kassel anteilig 100,63 0,16 ja 

Ehrenberg (Rhön) Fulda Kassel vollständig 4067,22 6,27 ja 

Hünfeld Fulda Kassel anteilig 3429,47 5,29 ja 

Künzell Fulda Kassel anteilig 709,31 1,09 ja 

Kalbach Fulda Kassel anteilig 887,49 1,37 ja 

Rasdorf Fulda Kassel vollständig 3005,92 4,63 ja 

                                                           

4 Gemeinden, welche nach Ruf - Regierung von Unterfranken, Bayerische Verwaltungsstelle; Landkreis Fulda, hessische 
Verwaltungsstelle; Thüringer Verwaltungsstelle 2018 im Rahmenkonzept in Tab. 2, Seite 28 als zugehörig zum BR in Hessen 
aufgeführt wurden. 
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Poppenhausen 
(Wasserkuppe) 

Fulda Kassel vollständig 4076,73 6,28 ja 

Tann (Rhön Fulda Kassel vollständig 6029,66 9,29 ja 
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Abbildung 6: Überblick: Das hessische BR Rhön (Städte und Ortschaften) 
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Abbildung 7: Überblick: Das hessische BR Rhön (Verwaltungseinheiten: Landkreise (schwarz) und Gemeinden 
(rot))  
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4.2 Schutzgebiete  

Im Folgenden werden Schutzgebiete mit Lage im hessischen BR Rhön aufgeführt. Dabei werden sowohl 

die zugehörigen Schutzgebietsverordnungen herangezogen als auch Geodatensätze des Hessischen 

Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie ausgewertet.  

Die Betrachtung der Schutzgebiete einschließlich der jeweils dazugehörigen Verordnung (z. T. auch 

Änderungen/Novellierungen von Verordnungen) ist insbesondere relevant im Kontext der rechtlichen 

Sicherung von Teilbereichen innerhalb des hessischen BR Rhön und als mögliche Bausteine eines 

rechtlich-instrumentellen Gesamtkonzepts. Zugleich liefert die Betrachtung der Schutzgebiete 

Informationen über die Verteilung und Ausprägung von naturschutzfachlich besonders wertgebenden 

Bereichen der hessischen Rhön. 

Räumlich verteilen sich die unterschiedlichen 

Schutzgebiete fast flächendeckend in der hessischen 

Rhön (siehe Abbildung 8). Oftmals finden auch 

räumliche Überlagerungen unterschiedlicher Schutz-

gebietskategorien statt. Dabei sind insbesondere 

großräumige Schutzgebiete und deren Kulisse 

offenbar nicht aufeinander abgestimmt. Dies betrifft 

beispielsweise die Flächen des Großschutzgebietes 

bŀǘǳǊǇŀǊƪ αIŜǎǎƛǎŎƘŜ wƘǀƴά ǳƴŘ ŘŜƴ ƘŜǎǎƛǎŎƘŜƴ ¢Ŝƛƭ 

des BR Rhön oder das großflächig ausgewiesene LSG 

αIŜǎǎƛǎŎƘŜ wƘǀƴάΣ ǿŜƭŎƘŜǎ ǳǊǎǇǊǸƴƎƭƛŎƘ ŘŜǊ 

rechtlichen Sicherung des Naturparkes dienen sollte, 

das jedoch weder mit dem Naturpark noch mit dem 

Biosphärenreservat flächenkongruent ist. Neben den 

Landschaftsschutzgebieten, dem Vogelschutzgebiet 

und dem Naturpark liegen die weiteren Schutzgebiete 

(NSG, FFH-Gebiete, Nationales Naturmonument) zum 

Großteil im östlichen Bereich der Außenabgrenzung 

des Biosphärenreservats sowie entlang der Höhen-

züge und Kuppen. Insbesondere im südwestlichen 

Bereich des hessischen BR Rhön finden sich nur 

vereinzelte und eher kleinere strenge Schutzgebiete.  

Bei der Betrachtung der Schutzgebietsverordnungen 

ist bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass 

diese z. T. stark veraltet sind. Im Besonderen bei 

Verordnungen, welche zwischen 1960 und 1980 

verabschiedet wurden, ist festzustellen, dass z. T. 

weder Schutzziele noch Schutzzwecke bestimmt sind. 

Insgesamt weisen die Schutzgebietsverordnungen 

eine sehr heterogene Qualität auf. Für eine fachliche 

Einschätzung müssen daher die einzelnen 

Schutzerklärungen näher in den Blick genommen werden.  

 

Abbildung 8: Schutzgebiete im hessischen BR Rhön 
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4.2.1 Naturschutzgebiete 

4.2.1.1 Schutzgebietskategorie 

Das Naturschutzgebiet gilt als die strengste Kategorie des Flächenschutzes (Heugel 2018, in: 

Lütkes/Ewer, BNatSchG, § 23 Rn. 2; Hendrischke 2024, in: Schlacke, GK-BNatSchG, § 23 Rn. 1). Dabei 

können als Naturschutzgebiet solche Gebiete unter Schutz gestellt werden, bei denen ein besonderer 

Schutz von Natur und Landschaft aus den in § 23 Abs. 1 BNatSchG genannten Gründen erforderlich ist. 

Die in § 23 Abs. 1 BNatSchG genannten Gründe sind alternativ formuliert, so dass es ausreichend ist, 

wenn einer der drei Schutzzwecke verfolgt wird (Hendrischke 2024, in: Schlacke, GK-BNatSchG, § 23 

Rn. 9). Eine besondere Rolle spielen in der Praxis die Schutzzwecke des § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, 

nämlich die Unterschutzstellung aus Gründen der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von 

Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzen-

arten. Auch wenn hier sehr häufig auf den Schutz gefährdeter und verantwortungsrelevanter Arten im 

Sinne der Zieldimension 1 (§ 1 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 BNatSchG) abgestellt wird, hat der Gesetzgeber diese 

Schutzzweck-Kategorie nicht auf bedrohte Arten begrenzt. Daher können Naturschutzgebiete auch für 

solche Populationen von Tieren und Pflanzen, für Lebensgemeinschaften und für Biotope ausgewiesen 

werden, denen eine besondere Bedeutung für Zieldimension 3, etwa in Form des Naturerlebens (§ 1 

Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG) zukommt (Mengel et al. 2018: 28).  Die Schutzzwecke in § 23 Abs. 1 Nr. 2 

(wissenschaftliche, naturgeschichtliche oder landeskundliche Gründe) und 3 (Seltenheit, besondere 

Eigenart oder hervorragende Schönheit) BNatSchG richten sich ebenfalls an den Zieldimensionen 1 

und 3 aus. Auf die Kernfunktionen der Zieldimension 2 im Sinne der Leistungsfähigkeit des Natur-

haushalts (Schutz von Luft und Klima, Grundwasser, vorsorgender Hochwasserschutz, Bodenschutz/-

fruchtbarkeit u. a.) wirkt sich der Schutz und die Entwicklung im Rahmen der beiden anderen 

Zieldimensionen in der Regel als Reflex positiv aus, Zieldimension 2 gehört aber nicht als 

eigenständiger Zielbereich zu den Schutzgründen für Naturschutzgebiete (Mengel et al. 2018: 28). Zur 

{ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŜƛƴŜǊ αtǳŦŦŜǊȊƻƴŜά ƻŘŜǊ ȊǳǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǎ Ϡ но !ōǎΦ м bǊΦ м .bŀǘ{ŎƘD ƪǀƴƴŜƴ 

auch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen und naturferne Forste in ein Naturschutzgebiet 

einbezogen werden. Allerdings muss der konkrete Bedarf an Pufferflächen bzw. das konkrete Entwick-

lungspotenzial nachgewiesen werden (vgl. Mengel et al 2018: 33 f., mit Nachweisen aus der Recht-

sprechung). 

Das Schutzregime des Naturschutzgebiets wird im Schrifttum und in der Rechtsprechung insbesondere 

dadurch charakterisiert, dass es durch ein absolutes Veränderungsverbot gekennzeichnet sei. Dieses 

sei insofern absolut, als es jede Veränderung unabhängig vom Nachweis einer konkreten Beeinträch-

tigung des Schutzzwecks untersage (Heugel, in: Lütkes/Ewer, BNatSchG, § 23 Rn. 11). Die Handlung 

müsse nicht ς wie beim Landschaftsschutzgebiet ς den Charakter des Gebiets verändern oder dem 

besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen (Hendrischke 2024, in: Schlacke, GK-BNatSchG, § 23 Rn. 27). 

Als Einordnung des Schutzmechanismus des Naturschutzgebiets in der Gegenüberstellung zum Land-

schaftsschutzgebiet (dazu näher Kapitel 4.2.2) ist der Begriff des absoluten Veränderungsverbots 

sicher gut geeignet. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich die Ausprägungen von Natur und 

Landschaft ständig verändern ς sei es durch natürliche prozesshafte Entwicklungen, periodisch durch 

Pflege und Nutzung (z. B. das Erscheinungsbild einer Wiese vor und nach dem ersten Schnitt) oder in 

anderer Form. Soweit diese Veränderungen mit den konkreten Schutzzwecken und -zielen vereinbar 

sind oder sie gar unterstützen, darf das Veränderungsverbot nicht zu starr verstanden werden. Letzten 

Endes dient jede Schutzgebietserklärung bestimmten fachlich definierten Zielen, so dass der Maßstab 

von VerōƻǘŜƴ ƴƛŜƳŀƭǎ αŘƛŜ bŀǘǳǊάΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ƛƳƳŜǊ Řŀǎ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘ !ƴƎŜǎǘǊŜōǘŜ ƛǎǘΣ Řŀǎ ǎƛŎƘ ƛƴ ŘŜǊ 

jeweiligen Schutzerklärung manifestiert.  
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Mit Naturschutzgebieten werden gleichermaßen Landschaftsausschnitte, Ökosysteme und einzelne 

Biotope geschützt, die einer vollständigen oder weitgehend natürlichen Entwicklung unterliegen, z. B. 

Wälder oder Moore, als auch solche, die Teil der Kulturlandschaft sind und als solche genutzt bzw. 

gepflegt werden müssen, z. B. artenreiches Grünland oder Magerrasen. Nutzung und Pflege unter-

liegen dabei bestimmten Bindungen, z. B. im Hinblick auf die Maßgaben eingeschränkter/unterbunde-

ner Düngung oder in Bezug auf Mahdtermine/-häufigkeit.  Es ist häufig sowohl rechtlich als auch 

gesellschaftspolitisch angemessen, die gesteuerte Nutzung und Pflege solcher Flächen finanziell zu 

honorieren. Gleichzeitig besteht der berechtigte Anspruch, die Sicherung wertgebender Ausprägungen 

von Natur und Landschaft nicht allein davon abhängig zu machen, dass sich die einzelnen 

LandnutzerInnen freiwillig im Rahmen von Förderbescheiden oder Verträgen auf diese Sicherung 

einlassen. Zielführend ist daher ein Ansatz, der über die Schutzerklärung einen fachlich gebotenen 

Grundschutz sowohl gegenüber den LandnutzerInnen als auch gegenüber Dritten vermittelt und der 

in einem zweiten Schritt die Bewirtschaftung und Pflege unter diesen durch den Grundschutz 

erschwerten Bedingungen sinnvoll honoriert. 

 

4.2.1.2 Naturschutzgebiete im hessischen BR Rhön 

Insgesamt liegen 34 Naturschutzgebiete im hessischen Teil des BR Rhön. Nach Auswertung der 

vorliegenden Geodaten nehmen diese eine Gesamtfläche von etwa 3.903 ha ein. Da einige Gebiete 

über den hessischen Teil des BR Rhön hinausreichen, ist die BR-relevante Fläche etwas kleiner, nämlich 

ca. 3.896 ha (nach Geodaten des NATUREG-Viewer (Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und 

Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU); Landesbetrieb HessenForst). Diese 3.896 ha 

entsprechen rund 6% der Fläche des hessischen BR Rhön. 

Teilweise liegen Abgrenzungsfehler im Kontext der Außenabgrenzung des hessischen BR Rhön vor. Es 

ist davon auszugehen, dass minimale Flächenanteile eigentlich im hessischen Teil des Großschutz-

gebiets liegen, die Geodaten jedoch den Eindruck vermitteln, als würden sie z. T. über die Grenzen 

hinausǊŀƎŜƴΦ 5ƛŜǎ ƛǎǘ ōǎǇǿΦ ŘŜǊ Cŀƭƭ ōŜƛƳ b{D α²ŜǎǘƭƛŎƘŜǊ wƘǀƴǿŀƭŘάΣ ǿŜƭŎƘŜǎ ƴŀŎƘ ŘŜǊ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜƴ 

Datenlage derzeit zu einem kleinen Teil (ca. 0,11 ha) außerhalb der hessischen Rhön liegt. Das größte 

NSG ist mit ca. 647 Ƙŀ αLandecker BergάΦ 5ƛŜǎŜǎ b{D ƭƛŜƎǘ ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ƛƳ ƘŜǎǎƛǎŎƘŜƴ .w wƘǀƴ ǳƴŘ liegt 

südlich von Hillartshausen im nördlichen Bereich des hessischen BR. Am kleinsten ist das NSG 

αhōŜǊōŜǊƴƘŀǊŘǎŜǊ IǀƘŜά Ƴƛt ca. 4,9 ha Flächengröße. Dieses NSG liegt nördlich der Milseburg im 

α½ŜƴǘǊǳƳά ŘŜǊ ƘŜǎǎƛǎŎƘŜƴ wƘǀƴ bei Oberbernhards. Es handelt sich hierbei zugleich um eines der 

ältesten Naturschutzgebiete in der hessischen Rhön. Das laut vorliegenden Verordnungen älteste NSG 

ƛǎǘ ǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ α{ŎƘŀŦǎǘŜƛƴ ōŜƛ ²ǸǎǘŜƴǎŀŎƘǎŜƴά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ Verordnung aus dem Amtsblatt der Regierung 

zu Kassel vom 08. März 1930. Das Schutzgebiet wurde mit 12,5 ha ausgewiesen und weist mittlerweile 

eine Fläche von ca. 123,6 ha vor. Kürzlich aǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴ ǿǳǊŘŜƴ ȊΦ .Φ Řŀǎ b{D αRhöner Basaltwald bei 

Haselsteinά ό19.09.2023ύ ǎƻǿƛŜ Řŀǎ b{D α[ŀƴŘŜŎƪŜǊ .ŜǊƎά ό04.09.2023). Die NSG verteilen sich 

überwiegend im nördlichen sowie östlichen Bereich der hessischen Rhön. Insbesondere im 

südwestlichen Bereich sind kaum NSG vorhanden (siehe Abbildung 9).  

Hervorzuheben ist der hohe Anteil an Naturschutzgebieten, welche zugleich als Kernzone des 

Biosphärenreservates dienen. Hierbei handelt es sich zumeist um naturnahe Wälder, häufig auf 

Kuppen, welche sich möglichst ohne menschlichen Einfluss entwickeln sollen. Daneben sind 

insbesondere hochwertige Auenbereiche sowie durch extensive, historische Nutzung hervorgebrachte 

Kulturlandschaftsbereiche (insbesondere Kalkmagerrasen) geschützt.  

Die in den jeweiligen Verordnungen enthaltenen Schutzziele und Schutzzwecke zu den 

Naturschutzgebieten sind der Tabelle 2 zu entnehmen. Des Weiteren sind hier Angaben zu dem Jahr 

der Ausweisung sowie den Flächengrößen vorzufinden.  
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Abbildung 9: Naturschutzgebiete im hessischen Teil des BR Rhön 
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Tabelle 2:  Naturschutzgebiete im hessischen BR Rhön 

Name Ausweisung 
(Verordnung)5 

Fläche 
Gesamt 

(ha)6 

Zweck / Ziel der Unterschutzstellung nach 
Schutzgebietsverordnung7 

Apfelbachaue bei 
Neuswarts 

06.12.1992 24,17 

 

Zweck der Unterschutzstellung ist es, die Auewiesen und den 
naturnahen Lauf des Apfelbaches als Lebensraum für seltene Tier- und 
Pflanzenarten zu erhalten und das Gebiet durch Extensivierung zu 
verbessern.  

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 52/1992 S. 3377) 

Auersberg nördlich 
Hilders 

27.08.2013 64,47 Ziel der Unterschutzstellung ist es, unter Beachtung der fachlichen 
Vorgaben der UNESCO, 

1. die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems des 
Waldmeister-Buchenwaldes und der Auwald- und Quellbereiche zu 
sichern, insbesondere ihrer Zusammenbruchs- und Pionierphasen 
und der dazugehörigen Fauna, 

2. diese Prozesse sowie die Habitatansprüche und 
Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. 

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 39/2013 S. 1216) 

Bieberstein bei 
Langenbieber 

04.04.1986 

 

Letzte Verordnung zur 
Änderung der 
Verordnung: 25.08.2011 
(StAnz. 49/2011 S. 1245) 

6,11 

 

 α½ƛŜƭ ŘŜǊ ¦ƴǘŜǊǎŎƘǳǘȊǎǘŜƭƭǳƴƎ ƛǎǘ ŜǎΣ ǳƴǘŜǊ .ŜŀŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ ŦŀŎƘƭƛŎƘŜƴ 
Vorgaben der UNESCO, 

1. die Basaltnase mit dem naturnahen, verschieden ausgeprägten 
Sommerlinden-Bergulmen-Blockschuttwald mit artenreicher Flora und 
Fauna sowie die Felsrippe mit Liguster-Mispel-Gebüsch zu sichern und 
die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems 
einschließlich ihrer Zusammenbruchs- und Pionierphase zu schützen und 

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche und 
Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten wissenschaftlich 
Ȋǳ ŜǊŦƻǊǎŎƘŜƴ ǳƴŘ Ȋǳ ŘƻƪǳƳŜƴǘƛŜǊŜƴΦά 

(Letzte Verordnung zur Änderung der Verordnung, StAnz. 49/2011 S. 
1245) 

Breiter Berg bei 
Haselstein 

07.12.1997 

 

Letzte Verordnung zur 
Änderung der 
Verordnung: 01.08.2017 
(StAnz. 34/2017 S. 795) 

182,23 Ziel der Unterschutzstellung in der Kernzone, unter Beachtung der 
fachlichen Vorgaben der UNESCO, ist es,  

1. die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems, vor 
allem der naturnahen Buchen-, Blockschutt- und feuchten 
Edellaubholzwälder einschließlich ihrer Zusammenbruchs- und 
Pionierphasen zu schützen,  

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren.  

(2) Ziel der Unterschutzstellung in der Pflegezone ist es, die naturnahen, 
struktur- und artenreichen Buchen-, Blockschutt- und feuchten 
Edellaubholzwälder und die daran angrenzenden Grünlandflächen als 
Lebensraum vieler seltener oder besonders geschützter Arten zu 
erhalten und zu entwickeln.  

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 51/1997 S. 3986) 

Brückenhut bei 
Dietges 

20.07.1994 19,14 Zweck der Unterschutzstellung ist die Erhaltung und die Entwicklung der 
extensiv genutzten natürlichen bis naturnahen Borstgrasrasenreste und 

                                                           

5 Nach vorliegenden Verordnungen 

6 Nach Auswertung von Geodaten des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Es kann daher zu 
Abweichungen der Flächengröße nach Schutzgebietsverordnung kommen. Des Weiteren handelt es sich hierbei um die 
Gesamtgröße des NSG, welche nicht zwangsläufig vollständig im hessischen BR liegen muss.  

7 Nach aktuellster Verordnung bzw. Änderung der Verordnung 
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Name Ausweisung 
(Verordnung)5 

Fläche 
Gesamt 

(ha)6 

Zweck / Ziel der Unterschutzstellung nach 
Schutzgebietsverordnung7 

Fragmente der Kleinseggensümpfe sowie des bachbegleitenden 
Erlenwaldes und der hier vorkommenden Tierlebensgemeinschaften.  

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 32/1994 S. 2205) 

Buchenberg, 
Grisselborner 
Wäldchen und 
Taftgrund bei 
Soisdorf 

22.02.1994 82,60 Zweck der Unterschutzstellung ist es, die naturnahen 
Laubwaldgesellschaften, die reich strukturierten Waldmäntel, die aus 
heimischen Strauch- und Baumarten bestehenden Gebüsche, Hecken 
und Säume, die Magerrasenkomplexe, das extensiv genutzte Grünland 
sowie den naturnahen Bachlauf der Taft als für die Kuppenrhön 
repräsentativen Biotopkomplex und als Lebensraum für seltene Tier- 
und Pflanzenarten zu erhalten und eine Ausdehnung der genannten 
Einzelbiotope, den Artenreichtum sowie die Strukturvielfalt durch 
Extensivierung und Renaturierung zu fördern.  

(Letzte Verordnung zur Änderung der Verordnung, StAnz. 11/1994 S. 
861) 

Dreienberg bei 
Friedewald 

07.12.1997 

Letzte Verordnung zur 
Änderung der 
Verordnung: 11.08.2023 
(StAnz. 36/2023 S. 1191) 

351,73 (1) Ziel der Unterschutzstellung in der Kernzone, unter Beachtung der 
fachlichen Vorgaben der UNESCO, ist es, 

1. den Kalktafelberg und seine zum Teil steil abfallenden Hänge mit 
seinem repräsentativen Querschnitt der Waldgesellschaften auf 
Muschelkalk zu sichern und die unbeeinflusste natürliche Dynamik 
des Waldökosystems, vor allem der naturnahen Perlgras-
Buchenwälder und Seggen-Hangbuchenwälder einschließlich ihrer 
Zusammenbruchs- und Pionierphasen zu schützen, 

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. 

(2) Ziel der Unterschutzstellung in der Pflegezone Ist es, die naturnahen, 
struktur- und artenreichen Perlgras-Buchenwälder und Seggen-
Hangbuchenwälder und die daran angrenzenden Äcker und 
Grünlandflächen, unter anderem bestehend aus Davallseggenrieden und 
Enzian-Fiederzwenkenrasen, als Lebensraum vieler seltener oder 
besonders geschützter Arten wiederherzustellen, zu erhalten und zu 
entwickeln. 

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 51/1997 S. 3960) 

Eube 31.01.1997 135,16 Zweck der Unterschutzstellung ist es, die naturnahen 
Laubwaldgesellschaften, bestehend aus Seggen-Buchenwald, 
Waldgersten-Buchenwald und Linden-Ulmen-Ahornwald, sowie die 
angrenzende, kleinräumig strukturierte Kulturlandschaft mit extensiv 
genutzten Goldhaferwiesen, Feuchtwiesen, Kleinseggenrieden und 
Magerrasen mit einer Vielzahl schutzwürdiger Tier- und 
Pflanzenlebensgemeinschaften in den Hochlagen der Rhön zu schützen 
und zu entwickeln.  

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 8/1997 S. 656) 

Habelstein bei Habel 16.10.1986 15,08 Zweck der Unterschutzstellung ist es, die Basaltfelsen und den 
naturnahen, struktur- und artenreichen Eichen-Hainbuchenwald als 
Lebensraum vieler seltener oder besonders geschützter Arten zu 
erhalten und zu entwickeln, den Alt- und Totholsanteil zu erhöhen und 
zu sichern und die Waldbestände als Schutzzone I der ungestörten 
Sukzession zu überlassen. 

(Verordnung zur Änderung, StAnz. 48/1997 S. 3722) 

Höllwald bei 
Rodenbach 

31.01.2012 32,64 (1) Ziel der Unterschutzstellung ist es, unter Beachtung der fachlichen 
Vorgaben der UNESCO, 

1. die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems, vor 
allem der naturnahen Zahnwurz-Buchenwald-Bestände 
einschließlich ihrer Fauna und ihrer Zusammenbruchs- und 
Pionierphasen zu schützen und 
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2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. 

(2) Ziel der Unterschutzstellung in der Pflegezone ist es, die derzeit 
vorhandene flächige Fehlbestockung mit Fichten zu beseitigen und die 
entstehenden Freiflächen als Lebensraum für naturraumtypische Tier- 
und Pflanzenarten zu entwickeln und zu erhalten. 

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 9/2012 S. 270) 

Hübelsberg nördlich 
Haselstein 

25.08.2011 8,37 Ziel der Unterschutzstellung ist es, unter Beachtung der fachlichen 
Vorgaben der UNESCO,  

1. die naturnah bewaldete Basaltkuppe zu sichern und die 
unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems, im Ostteil 
den Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwald mit dominierender 
Winterlinde und am Westhang den Hainsimsen-Waldmeister- 
Buchenwald, einschließlich ihrer Fauna und ihrer 
Zusammenbruchs- und Pionierphasen zu schützen und 

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. 

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 40/2011 S. 1249) 

Kesselrain 1968 (Eintrag im 
Naturschutzbuch des 
Landes Hessen, 
Unterschutzstellung 
nach 
Reichsnaturschutzgesetz) 

07.12.1997 (Verordnung 
zur Ausweisung als 
Naturschutzgebiet) 

Letzte Verordnung zur 
Änderung der 
Verordnung: 27.08.2013 
(StAnz. 39/2013 S. 1218) 

38,41 Ziel der Unterschutzstellung, unter Beachtung der fachlichen Vorgaben 
der UNESCO, ist es,  

1. Die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems, vor 
allem der Zahnwurz-Buchenwälder, Sommerlinden-Bergulmen-
Hang- und Blockschuttwälder, Hainmieren-Erlenwälder und 
Erlensumpfwälder einschließlich ihrer Zusammenbruchs- und 
Pionierphasen zu schützen,  

2. Die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. 

(Verordnung zur Änderung der Verordnung, StAnz. 51/1997 S. 3972) 

Landecker Berg 04.09.2023 647,31 (1) Ziel der Unterschutzstellung in der Kernzone ist es, unter Beachtung 
der fachlichen Vorgaben der UNESCO, 

1. die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems des 
Waldmeister- und Orchideenbuchenwaldes mit ihren 
Zusammenbruchs- und Pionierphasen und der dazugehörigen 
Fauna und Flora zu sichern und 

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. 

(2) Ziel der Unterschutzstellung in der Pflegezone ist es, die weiteren 
Laubwaldgesellschaften sowie die in unserer Kulturlandschaft seltenen 
Magerrasen und artenreichen Grünlandflächen sowie die Gebüsch-
Saumkomplexe und die Kalkquellsümpfe als Lebensräume vieler seltener 
und besonders geschützter Arten durch Pflege zu erhalten und zu 
entwickeln. Der Artenreichtum und die Strukturvielfalt des Gebietes soll 
durch geeignete Pflegemaßnahmen - insbesondere durch Freihaltung 
und Pflege der artenreichen Grünlandflächen und Kalkquellsümpfe ς 
gefördert und entwickelt werden. 

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 40/2023 S. 1274) 

Langenstüttig und 
Basalblockmeer am 

27.08.2013 97,45 Ziel der Unterschutzstellung in der Kernzone ist es, unter Beachtung der 
fachlichen Vorgaben der UNESCO, 
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Buchschirmküppel 
bei Batten 

1. die geologisch und vegetationskundlich bedeutsamen 
Basaltblockhalden, das Basaltblockmeer und die Quell- und 
Versumpfungsmoore am Buchschirm sowie am Langenstüttig den 
montanen Waldkomplex auf Basaltschutt mit einem kleinräumigen 
Mosaik aus naturnahen Feuchtwäldern (feuchten Bergahorn- 
Eschenwälder, Sommerlinden-Bergulmenwälder und Hainmieren- 
Erlenwälder), insbesondere in Hinblick auf die unbeeinflusste 
natürliche Dynamik des Waldökosystems mit ihrer 
Zusammenbruchs- und Pionierphasen und der dazugehörigen 
Fauna zu sichern; und damit einen besonders eindrucksvollen 
Ausschnitt der Rhön zu erhalten und zu entwickeln, 

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. 

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 39/2013 S. 1223) 

Milseburg 03.12.1996 

Letzte Verordnung zur 
Änderung der 
Verordnung: 25.08.2011 
(StAnz. 40/2011 S. 1252) 

46,13 (1) Ziel der Unterschutzstellung in der Kernzone, unter Beachtung 

der fachlichen Vorgaben der UNESCO, ist es,  

1. das erd- und kulturgeschichtlich bedeutsame Phonolithmassiv der 
Milseburg als Geotop zu schützen und die unbeeinflusste natürliche 
Dynamik des Waldökosystems, vor allem der naturnahen Linden-Ahorn-
Buchenwälder einschließlich ihrer Zusammenbruchs- und Pionierphasen 
und ihrer Fauna zu schützen und  

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche und 
Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten wissenschaftlich 
zu erforschen und zu dokumentieren.  

(2) Ziel der Unterschutzstellung in der Pflegezone ist es, die großflächig 
dort vorkommenden, botanisch bedeutsamen, naturnahen, struktur-, 
arten- und altholzreichen Laubwaldgesellschaften mit angrenzenden 
Grünlandflächen als Lebensraum vieler seltener und besonders 
geschützter Arten wiederherzustellen, zu erhalten und zu entwickeln. 

(Verordnung zur Änderung, StAnz. 40/2011 S. 1252) 

Nordhang 
Wasserkuppe 

07.12.1997 15,69 Ziel der Unterschutzstellung, unter Beachtung der fachlichen Vorgaben 
der UNESCO, ist es,  

1. Die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems, vor 
allem der natürlichen Sukzession der brachgefallenen und teilweise 
verbuschten Hutefläche auf Standorten mit unterschiedlichen 
Relief, Wasserhaushalt und Trophie zu sichern; 

2. Die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren.  

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 51/1997 S. 4003) 

Oberbernhardser 
Höhe 

13.06.1977 4,87 Nicht aufgeführt 

(StAnz. 30/1977 S. 1489) 

Rhöner Basaltwald 
bei Haselstein 

19.09.2023 299,85 (1) Ziel der Unterschutzstellung in der Kernzone ist es, unter Beachtung 
der fachlichen Vorgaben der UNESCO, 

1. die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems mit 
ihren Zusammenbruchs- und Pionierphasen und der dazugehörigen 
Fauna und Flora zu sichern und 

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. 

(2) Zweck der Unterschutzstellung in der Pflegezone ist es, die weiteren 
Laubwaldgesellschaften sowie die in unserer Kulturlandschaft seltenen 
Kalkmagerrasen und artenreichen Grünlandflächen als Lebensraum 
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vieler seltener und besonders geschützter Arten durch Pflege zu 
erhalten und zu entwickeln. 

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 52/2023 S. 1713) 

Rotes Moor 07.12.1997 

Letzte Verordnung zur 
Änderung der 
Verordnung: 01.08.2017 
(StAnz. 34/2017 S. 797) 

312,21 (1) Ziel der Unterschutzstellung in der Kernzone, unter Beachtung der 
fachlichen Vorgaben der UNESCO, ist es,  

1. die unbeeinflusste natürliche Dynamik des in Regeneration 
befindlichen, waldfreien Hochmoores und der Schachtelhalm-
Karpatenbirkenwälder zu sichern,  

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren.  

(2) Ziel der Unterschutzstellung in der Pflegezone ist es, das Hochmoor, 
den Karpatenbirkenwald und die daran angrenzenden Grün- und 
Brachlandflächen als Lebensraum vieler seltener oder besonders 
geschützter Arten, unter anderem Birkwildes, zu erhalten und zu 
entwickeln.  

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 51/1997 S. 3978) 

Rückersberg bei 
Leibolz 

21.12.2022 103,08 Zweck der Unterschutzstellung ist es, unter Beachtung der fachlichen 
Vorgaben der UNESCO 

1. Die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems, vor 
allem den naturnahen Laubwald auf Basalt in seiner Formenvielfalt 
mit den charakteristischen Tier ςund Pflanzenarten zu schützen 
und 

2. Die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren.  

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 5/2023 S. 232) 

Schafstein bei 
Wüstensachsen 

08.03.1930 (Erklärung als 
Naturschutzgebiet im 
Amtsblatt der Regierung 
zu Kassel nach 
Reichsnaturschutzgesetz) 

 

13.12.1999 (Verordnung 
zur Ausweisung als 
Naturschutzgebiet) 

123,60 (1) Ziel der Unterschutzstellung in der Kernzone, unter Beachtung der 
fachlichen Vorgaben der UNESCO, ist es,  

Zweck der Unterschutzstellung ist es 

1. Die Basaltkuppe mit den zwei großen, offenen Blockhalden zu 
sichern und die unbeeinflusste natürliche Dynamik des 
Waldökosystems, vor allem der naturnahen Blockschuttwälder und 
montanen Buchen- und feuchten Edellaubholzwälder einschließlich 
ihrer Zusammenbruchs- und Pionierphasen zu schützen, 

2. Die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. 

(2) Ziel der Unterschutzstellung in der Pflegezone ist es, die naturnahen, 
struktur- und artenreichen montanen Buchen- und feuchten 
Edellaubholzwälder und die daran angrenzenden Grünlandflächen als 
Lebensraum vieler seltener oder besonders geschützter Arten zu 
erhalten und zu entwickeln.  

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 3/2000 S. 310) 

Schwärzelsberg-
Langeberg-Grasburg 

06.06.1995 

Letzte Verordnung zur 
Änderung der 
Verordnung: 25.08.2011 
(StAnz. 40/2011 S. 1256) 

 

 

245,09 (1) Ziel der Unterschutzstellung in der Kernzone ist es, unter Beachtung 
der fachlichen Vorgaben der UNESCO, 

1. die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems, vor 
allem der naturnahen Laubwälder auf Kalkuntergrund (Seggen-
Buchenwald, Waldgersten-Buchenwald) und der dazugehörigen 
Fauna einschließlich ihrer Zusammenbruchs und Pionierphase zu 
schützen und 
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2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. 

(2) Ziel der Unterschutzstellung in der Pflegezone ist es, die übrigen 
Laubwaldgesellschaften sowie die in unserer Kulturlandschaft seltenen 
Kalkmagerrasen und artenreichen Grünlandflächen als Lebensraum 
vieler seltener und besonders geschützter Arten durch Pflege zu 
erhalten und zu entwickeln. 

(Verordnung zur Änderung, StAnz. 40/2011 S. 1256) 

Schwarzwald bei 
Wüstensachsen 

01.12.1986 

 

Letzte Verordnung zur 
Änderung der 
Verordnung: 31.01.2012 
(StAnz. 9/2012 S. 274) 

97,97 1) Ziel der Unterschutzstellung in der Kernzone, unter Beachtung der 
fachlichen Vorgaben der UNESCO, ist es, 

1. den hauptsächlich auf Basaltschutt stockenden, überwiegend 
naturnahen Laubwald (Zahnwurz-Buchenwald, Ahorn-Eschen-
Feuchtwald, Sternmieren-Erlenwald und Blockschuttwald in großer 
Formenvielfalt und kleinräumigem Wechsel) mit artenreicher Flora und 
Fauna zu sichern und die unbeeinflusste natürliche Dynamik des 
Waldökosystems einschließlich ihrer Zusammenbuchs- und Pionierphase 
zu schützen und 

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche und 
Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten wissenschaftlich 
zu erforschen und zu dokumentieren. 

(2) Ziel der Unterschutzstellung in der Pflegezone ist es, die dort 
vorkommenden, botanisch bedeutsamen, naturnahen, struktur-, arten- 
und altholzreichen Laubwaldgesellschaften mit angrenzenden 
Grünlandflächen als Lebensraum vieler seltener und besonders 
ƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜǊ !ǊǘŜƴ ǿƛŜŘŜǊƘŜǊȊǳǎǘŜƭƭŜƴΣ Ȋǳ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ǳƴŘ Ȋǳ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴΦά 

(Verordnung zur Änderung, StAnz. 9/2012 S. 274) 

Stallberg und 
Morsberg bei 
Hünfeld 

27.08.2013 

(Novellierung der 
Verordnung) 

246,95 Ziel der Unterschutzstellung ist es, unter Beachtung der fachlichen 

Vorgaben der UNESCO, 

1. am Stallberg die Basaltkuppe mit der offenen Blockhalde zu sichern 
und insgesamt die unbeeinflusste natürliche Dynamik, 
insbesondere der naturnahen Flattergras-Hainsimsen-
Buchenwälder und Hainsimsen-Zahnwurz-Buchenwälder 
einschließlich ihrer Zusammenbruchs- und Pionierphasen und der 
dazugehörigen Fauna zu sichern, 

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren und 

3. die kulturhistorisch bedeutsame eisenzeitliche Ringwallanlage und 
die bronzezeitliche Grabhügelgruppen am Stallberg zu schützen. 

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 39/2013 S. 1225) 

Steinkopf 07.12.1997 25,71 Ziel der Unterschutzstellung, unter Beachtung der fachlichen Vorgaben 
der UNESCO, ist es,  

1. Die Kuppe des Steinkopfes mit ihren flachgründigen Standorten zu 
sichern und die unbeeinflusste natürliche Dynamik des 
Waldökosystems, vor allem der naturnahen Zahnwurz-
Buchenwälder und Sommerlinden-Bergulmen-Hang- und -
blockschuttwälder einschließlich ihrer Zusammenbruchs- und 
Pionierphasen zu schützen,  

2. Die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche 
und Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren.  

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 51/1997 S. 4000) 
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Stellberg bei 
Wolferts 

04.04.1986 

Letzte Verordnung zur 
Änderung der 
Verordnung: 25.08.2011 
(StAnz. 40/2011 S. 1266) 

19,84 α½ƛŜƭ ŘŜǊ ¦ƴǘŜǊǎŎƘǳǘȊǎǘŜƭƭǳƴƎ ƛǎǘ ŜǎΣ ǳƴǘŜǊ .ŜŀŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ ŦŀŎƘƭƛŎƘŜƴ 
Vorgaben der UNESCO, 

1. den vielgestaltigen Phonolith-Kegel mit Blockhalden, Blockschuttwald, 
großen Einzelfelsen sowie der naturnahen Bestockung und mit 
artenreicher, teils bestandsgefährdeter Vegetation (Linden-Bergulmen-
Blockschuttwald, Hainsimsen-Zahnwurz-Buchenwald) und der 
dazugehörigen Fauna zu sichern und die unbeeinflusste natürliche 
Dynamik des Waldökosystems einschließlich ihrer Zusammenbruchs- 
und Pionierphase zu schützen und 

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche und 
Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten wissenschaftlich 
zu erforschen und zu dokumentieren.  

(StAnz. 40/2011 S. 1266) 

Stirnberg bei 
Wüstensachsen 

07.12.1997 

Letzte Verordnung zur 
Änderung der 
Verordnung: 05.09.2023 
(StAnz. 40/2023 S. 1278) 

139,55 (1) Ziel der Unterschutzstellung in der Kernzone ist es, unter Beachtung 
der fachlichen Vorgaben der UNESCO 

1. die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems, vor allem 
der naturnahen Laubwaldgesellschaften auf Basalt (wie Frauenhaar-
Zahnwurz-Buchenwald, Sommerlinden-Bergulmen-Hang- und 
Blockschuttwälder) in großer Formenvielfalt und kleinräumigem 
Wechsel mit den charakteristischen Tier- und Pflanzenarten zu schützen 
und 

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habilatansprüche und 
Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten wissenschaftlich 
zu erforschen und zu dokumentieren. 

(2) Ziel der Unterschutzstellung der Pflegezone ist es, die Grünland-
/Huteflächen sowie die Teichanlage als Lebensraum vieler seltener oder 
besonders geschützter Arten zu erhalten und zu entwickeln 

 (Verordnung zur Änderung, StAnz. 40/2023 S. 1278) 

Ulsteraue bei 
Günthers 

26.07.1993 29,11 Zweck der Unterschutzstellung ist es, die Auewiesen, Auewaldreste, 
Sukzessionsflächen und den naturnahen Ulsterlauf als Lebensraum für 
seltene Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und das Gebiet durch 
Extensivierung und Renaturierung zu verbessern.  

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 30/1993 S. 1878) 

Ulsterwiesen bei 
Mansbach 

11.12.1991 29,22 Zweck der Unterschutzstellung ist es, die teilweise feuchten 
Auenwiesen, die Sukzessionsflächen und den naturnahen Ulsterlauf mit 
hervorragender Wasserqualität als Lebensraum für seltene Tier- und 
Pflanzenarten zu erhalten und das Gebiet durch Extensivierung und 
Renaturierung zu verbessern.  

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 52/1991 S.2983) 

Waldhof-
Standorfsberg bei 
Grüsselbach 

06.10.1988 

Letzte Verordnung zur 
Änderung der 
Verordnung: 26.01.2023 
(StAnz. 10/2023 S. 397) 

310,73 (1) Zweck der Unterschutzstellung in der Kernzone ist es, unter 
Beachtung der fachlichen Vorgaben der UNESCO 

1. Die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems, 
vor allem der naturnahen Laubwälder auf Kalkuntergrund 
(Seggen-Buchenwald, Waldgersten-Buchenwald) und der 
dazugehörigen Fauna einschließlich ihrer Zusammenbruchs- 
und Pionierphase zu schützen und 

2. Die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die 
Habitatansprüche und Populationsentwicklungen der Tier- 
und Pflanzenarten wissenschaftlich zu erforschen und zu 
dokumentieren.  

(2) Zweck der Unterschutzstellung in der Pflegezone ist es, die weiteren 
Laubwaldgesellschaften sowie die in unserer Kulturlandschaft seltenen 
Kalkmagerrasen und artenreichen Grünlandflächen als Lebensraum 
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Name Ausweisung 
(Verordnung)5 

Fläche 
Gesamt 

(ha)6 

Zweck / Ziel der Unterschutzstellung nach 
Schutzgebietsverordnung7 

vieler seltener und besonders geschützter Arten durch Pflege zu 
erhalten und zu entwickeln.  

(Verordnung zur Änderung, StAnz. 10/2023 S. 397) 

Weiherkuppe bei 
Sieblos 

25.08.2011 9,87 Ziel der Unterschutzstellung ist es, unter Beachtung der fachlichen 
Vorgaben der UNESCO, 

1. die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems dieses 
Waldbestandes zu sichern, einschließlich ihrer Zusammenbruchs- 
und Pionierphasen und der dazugehörigen Fauna, 

2. diese Prozesse sowie die Habitatansprüche und 
Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. 

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 40/2011 S. 1270) 

Weinberg bei 
Hünfeld 

23.12.1998 81,96 Zweck der Unterschutzstellung ist es, die großflächigen Enzian-
Schillergrasrasen und Trespen- und Salbei-Glatthaferwiesen der 
markanten Muschelkalkhänge am Weinberg und Rößberg mit 
angrenzenden Waldsäumen, Heckenzügen und Gebüschen als 
Lebensraum zahlreicher gefährdeter Tier- und Pflanzenarten zu erhalten 
und zu entwickeln.  

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 5/1999 S. 333) 

Westlicher Rhönwald 07.12.1997 44,40 Ziel der Unterschutzstellung· in der Kernzone, unter Beachtung der 
fachlichen Vorgaben der UNESCO, ist es, 

1. die unbeeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems, vor 
allem der Typischen Zahnwurz-Buchenwälder und der Frauenfarn-
Zahnwurz-Buchenwälder einschließlich ihrer Zusammenbruchs- und 
Pionierphasen zu schützen, 

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitatansprüche und 
Populationsentwicklungen der Tier- und Pflanzenarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. 

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 51/1997 S. 3992) 

Wickerser Hute 02.12.1988 

Letzte Verordnung zur 
Änderung der 
Verordnung: 21.06.1994 
(StAnz. 36/1994 S. 2460) 

12,97 Zweck der Unterschutzstellung ist es, die großflächige Wacholderheide 
in einer noch genutzten Gemeindehutung wegen der dort 
vorkommenden seltenen und zum Teil bestandsbedrohten Tier- und 
Pflanzenarten unter Beibehaltung der traditionellen Bewirtschaftungsart 
zu sichern und zu erhalten. 

(Verordnung zur Ausweisung, StAnz. 51/1988 S. 2786) 

Fläche Gesamt 3903,67  
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4.2.2 Landschaftsschutzgebiete 

4.2.2.1 Schutzgebietskategorie 

Die Schutzgebietskategorie Landschaftsschutzgebiet ist sehr vielseitig sowie flexibel einsetzbar 

(Hendrischke 2024, in: Schlacke, GK-BNatSchG, § 26 Rn. 2). Auch besiedelte Bereiche können 

eingeschlossen sein (Hendrischke 2024, in: Schlacke, GK-BNatSchG, § 23 Rn. 7). 

Während § 26 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG auf landschaftsbezogene Zielsetzungen für die 

Zieldimensionen 1 und 3 (Erbelandschaften; Landschaftserleben/landschaftsgebundene Erholung) 

ausgerichtet ist, wird in Nr. 1 der Vorschrift zunächst die Zieldimension 2 mit der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts angesprochen. Dies schließt auch die Rolle von Tieren und 

Pflanzen im Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG ein. Offenkundig ist es darüber hinaus Sinn und Zweck 

der Regelung, auch den Schutz von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wildlebender Tier- 

und Pflanzenarten aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes (Biodiversitätssicherung im Sinne von 

§ 1 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 BNatSchG) zu ermöglichen (Mengel et al. 2018: 48 f.; Heugel 2018, in: 

Lütkes/Ewer, BNatSchG, § 26 Rn. 6; Hendrischke 2024, in: Schlacke, GK-BNatSchG, § 26 Rn. 12). Die 

Kategorie des Landschaftsschutzgebietes kommt daher auch als Unterschutzstellungsform für Natura 

2000-Gebiete und hier insbesondere für die häufig großflächigen Vogelschutzgebiete in Frage (Mengel 

et al. 2018: 49.; Heugel 2018, in: Lütkes/Ewer, BNatSchG, § 26 Rn. 6; Hendrischke 2024, in: Schlacke, 

GK-BNatSchG, § 26 Rn. 12; Appel 2021, in: Frenz/Müggenborg, BNatSchG; § 26 Rn. 15). 

Für Landschaftsschutzgebiete gibt § 26 Abs. 2 BNatSchG ein Verbot für solche Handlungen vor, die den 

Charakter des Gebiets verändern oder seinem besonderen Schutzzweck widersprechen. Damit 

akzentuiert der Gesetzgeber die Schutzzweckbezogenheit des Schutzregimes bei Landschaftsschutz-

gebieten (Mengel et al. 2018: 52). Für ein effektives Steuerungsregime müssen daher die Funktionen 

des Schutzgebietes und der Gebietscharakter möglichst präzise benannt werden (ebd.). Soweit dies 

der Fall ist, können in einem Landschaftsschutzgebiet neben präventiven Verboten mit Erlaubnis-

vorbehalt auch repressive Verbote mit bloßem Befreiungsvorbehalt verankert werden, wenn davon 

auszugehen ist, dass die verbotene Handlung den Charakter des Gebiets verändert oder dem 

besonderen Schutzzweck zuwiderläuft (Mengel et al. 2018: 53, 277 mit weiteren Nachweisen aus 

Rechtsprechung und Schrifttum). 

 

4.2.2.2 Landschaftsschutzgebiete im hessischen BR Rhön 

In der hessischen Rhön sind insgesamt acht Landschaftsschutzgebiete vorzufinden, welche sich über 

einen Großteil des hessischen Biosphärenreservates verteilen. Diese nehmen insgesamt eine Fläche 

von rund 60.271 ha ein, wobei davon ca. 48.382 ha im hessischen Biosphärenreservat Rhön liegen 

Damit stehen formal knapp 75 % der Fläche des hessischen BR Rhön unter Landschaftsschutz.8  

Dieser beträchtliche Flächenumfang sagt allerdings noch nichts über die tatsächliche Sicherungs- und 

Steuerungsfunktion der Schutzgebietskulisse durch Landschaftsschutzgebiete aus. Das mit Abstand 

größte Landschaftsschutzgebiet des hessischen Teils des BR Rhön ist nämlich mit etwa 40.925 ha das 

LSG αIŜǎǎƛǎŎƘŜ wƘǀƴά. Dieses nimmt weite Teile des hessischen Biosphärenreservates ein (siehe 

Abbildung 10) und wurde im Jahr 1967 ursprünglich im Kontext der Ausweisung des gleichnamigen 

bŀǘǳǊǇŀǊƪǎ αIŜǎǎƛǎŎƘŜ wƘǀƴά ŜǘŀōƭƛŜǊǘ ς lange vor der Gründung des Biosphärenreservates. Bei diesem 

Landschaftsschutzgebiet handelt es sich um jenes mit den häufigsten Verordnungsänderungen. Die 

letzte, nämlich die 29. Verordnung zur Änderung der LSG-Verordnung, wurde am 17. März 2023 

                                                           
8 Bei der Berechnung der Flächendifferenz sind auch hier wieder Abgrenzungsfehler im Kontext der 
Außenabgrenzung der hessischen Rhön zu beachten. 
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vorgenommen. Obwohl die Verordnung etlichen 

Änderungen unterzogen wurde, finden sich allerdings 

bis heute weder konkrete Schutzziele noch eine 

Beschreibung des Gebietscharakters darin. Die 

zahlreichen vorgenommenen Änderungen beziehen 

sich nicht etwa auf eine inhaltliche Anpassung und 

Weiterentwicklung, sondern es handelt sich in der 

Regel um Aufhebungen von Teilflächen des 

Landschaftsschutzgebietes. Die im Jahr 1967 

formulierten einzelnen repressiven Verbote 

beschränken sich auf wenige Tatbestände, wie etwa 

aǸƭƭŀōƭŀƎŜǊǳƴƎŜƴΣ wǳƘŜǎǘǀǊǳƴƎŜƴ ŘǳǊŎƘ α¢ƻƴwieder-

ƎŀōŜƎŜǊŅǘŜά ƻŘŜǊ Řŀǎ ²ŀǎŎƘen von Fahrzeugen an 

Gewässern und auf Parkplätzen (§ 3 Abs. 2 LSG-VO). Das 

generelle Verbot in § 3 Abs. 1 LSG-VO, innerhalb des 

Landschaftsschutzgebiets Veränderungen vorzu-

nehmen, die geeignet sind, die Natur zu schädigen, den 

Naturgenuß zu beeinträchtigen oder das Land-

schaftsbild zu verunstalten, ist vollzugspraktisch schon 

deshalb problematisch, weil mangels Schutzzielen und 

ςzwecken eine Operationalisierung dieser unbe-

stimmten Rechtsbegriffe kaum gelingen kann. Die in § 

4 Abs. 1 LSG-VO aufgeführten präventiven Verbote 

unterstellen immerhin die Errichtung baulicher Anlagen oder auch wasser- und wegebauliche 

Maßnahmen sowie weiterer Tatbestände einer Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde. 

Ausdrücklich ausgenommen von den repressiven und präventiven Verboten sind aber insbesondere 

die Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke (§ 2 LSG-VO). Insgesamt wird 

deutlich, dass das LSG Hessische Rhön sowohl im Hinblick auf die inhaltliche Struktur der Verordnung 

(z. B. fehlende Ziel- und Zweckbestimmungen) als auch bezüglich der Ge- und Verbotsregelungen nicht 

mehr zeitgemäß und als instrumentelle Grundlage für ein Biosphärenreservat in der jetzigen Form 

nicht geeignet ist. Die Verordnung bedarf daher dringend einer umfassenden Überarbeitung. 

Anders stellt sich die Lage für das LSG αIƻƘŜ wƘǀƴά mit einer Größe von etwa 4.420,28 ha dar. Das 

LSG verläuft entlang der östlichen Außenabgrenzung der hessischen Rhön und umfasst besonders 

wertgebende Landschaftsbereiche des Biosphärenreservates. Die Verordnung wurde am 12.02.1997 

verabschiedet und umfasst einen konkreten Schutzzweck sowie hieran orientierte zielgerichtete 

Verbote (siehe Tabelle 3). Zwar unterliegen auch in dieser Verordnung wichtige Handlungsfelder, wie 

insbesondere die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, nur einer eingeschränkten Steuerung. Das 

[{D αIƻƘŜ wƘǀƴά ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ aber jedenfalls im grundsätzlichen Aufbau einer qualifizierten LSG-VO. 

Inwiefern Modifizierungen erforderlich sind, hängt von dem zu prüfenden Gesamtkonzept der 

instrumentellen Sicherung des hessischen BR Rhön ab (siehe dazu auch Kapitel 7). 

Die weiteren LSG mit Lage im hessischen BR Rhön beziehen sich insbesondere auf markante Kuppen- 

bzw. Waldbereiche sowie Fließgewässer und ihre Auen (siehe Abbildung 11). Mit nur rund 16 ha ist 

Řŀǎ [{D αBuchenberg, Grisselborner Wäldchen und Taftgrund bei Soisdorfά Řŀǎ Yleinste unter ihnen. 

  

Abbildung 10:  LSG "Hessische Rhön" 
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Abbildung 11: Landschaftsschutzgebiete im hessischen Teil des BR Rhön 

  

LSG Hohe Rhön 


































































































































































































































































































































































































































































































